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GesezgeSttng.
Senat, 2. Sept.

Fortsetzung.

(Fortsetzung von Falks Meinung.)
Allererst frägt es sich, ob diese zwei Grundsätze

richtig seyn? — und wenn diese richtig befunden
werden, entsteht eine neue Frage, ob die Folge
davon, aemiich die Verwerfung jener Resolution
auch richtig war. Wenn die zwei Grundsätze und
die daraus gefolgerte Verwerfung richtig waren,
so zieht sich wieder eine Folge daraus, »emlich
auch die Verwerfung der vorliegenden Resolution.

Der erste Grundsatz beruht auf der Volksson-
verainität, und liegt im Begriffe einer Reprasen-
tatw-demokratischen Regierung. Niemand wird die
Richtigkeit derselben bestreiken.

Den zweiten Grundsatz, vermöge dessen, der
neue Viertheil des Senats, oder die i8 auszutre-
tende Senatoren vom ganzen helvetischen Volk ge-
wählt werden sollten, behaupte ich auf folgende
Weise : Das ganze helvetische Volk ist der Souve--
rain, folglich jeder Activbürger ein Souverainitäts-
glied. Da nun das ganze Volk oder der Souve-
rain sich aus der ehemaligen föderativen Verfaft
sung, in die eine und untheilbare repräsentativ - de-
mvkratifche Republik vereinigte, und sich selbst

wie man es annehmen muß die jetzige Verfaft
sung, so wie sie ist, gab; so müssen wir jeden
Artikel derselben als eine besondere Erklärung, als
einen festgesezten Willen des Souverains, das ist, des
Volkes ansehen. Das vorbehalten« Recht, laut
dem 417. Art. alle ungeraden Jahre den Liertheil
des Senats zu erneuern, ist also ein Recht für
das ganze Volk.

Der Zwei dieser vorbehaltenen Erneuerung ist kein
anderer und kann kein anderer seyn, als alle ungerade
Jahre in der Erneuerung des Viertheils des Se-
nats das Sonverainitalsrecht auszuüben. In die-
ser Erneuerung allein liegt die einzig mögliche,
und h chste Garantie zur Aufrechthaltung der
Volkswuverainität, uud einer repräsentativdemo-
kratischen Verfassung.

Wie nun im helvetischen Volke nur^ine Sou-
verainität sichtbar ist, so kann die Souveränität
selbst, auch nur vom ganzen helvetischen Volke
ausgeübt werden. Das Ernemrungsrecht kann also
kraft seines Zweckes, und kraft der Untheilbarkeit
der Volkssouverainität nur dem ganzen helvetischen
Volke zukommen.

Da nach dem ersten Grundsatze der austretende
Vierthell des Senats nach dem Bevölkerungsmaß-
staöe erneuert werden sollte, und nach dem zwei-
ten Grundsatz« das ganze Volk zu dieser Erneue«

rung zu stimmen das Recht hat, so folgt, daß bei
dem ganzen helvetischen Volke die Wahl eines Sc-
nators auf 20,000 Aktivbmger fallen müsse. Auf
diese Weise allein kann nach dem Bevolkerungs-
Maßstabe auch das Souverainitatsrecht des Volks
erhalten werden.

Nach vorliegender Resolution kommt das Er-
neuerungsrecht den Wahlversammlungen nach Vcr-
haltniß der Bevölkerung zu, oder, was eines ist,
den großen Kantonen; weil die Wahlversammlun-
gen sich nach dem Gesetze Kantonswcise vereinigen
müssen, und daher nach dem Bevölrerungsmaßstabe
das Erncuerungsrecht den kleinen nicht zukommen
kann. Durch diese Resolution sind daher über

yo,ooo Aküvbürger von der Ausübung ihres Soil-
veràiràtsrechtS ausgeschlossen.

Der nämliche Grund also, welcher die Verwer-
fnng der lezten Resolution nothwendig machte, zieht
die Verwerfung auch der vorliegenden nach sich.

Man sezt mir zwar entgegen, die kleinen Kam
tone haben ihr Souverainitatsrecht bei ihrer erster

Repräsentantenwahl schon für 4 bis 6 Jahre aus,
geübt, folglich komme es nun den großen Kaitto,
nen zu, um die Repräsentation zwischen ihnen und
den kleinen, nach Verhältniß der Bwölkerurg
gleich zu setzen, die is auszutretende Senatoren
zu erneuern. Allein, wie wir annehmen, das ganze

helvetische Volk habe sich die jetzige Verfassung ge-
geben, so müssen wir auch annehmen, das ganze
Volk habe sich selbst in die, in der Constttut on

enthaltene Eincheiluug abgetheilt. Das ganze ^o>r
übergab also z. V. dem Kanton Baden daS Recht,
im Namen des Volks 4 Senatoren in den Senat
zu wählen. Die großen Kantone willigten also selbst

dazu ein, und begnügten sich mit der gleiche»

Wahl von 4 Senatoren. Die kleinen Kantone ge-

noßen also als solche kein Vorrecht in der Wam
einer größern Anzahl Repräsentanten; sie erfül le»

nur, was die Constitution, also das ganze yel^
tische Volk, ihnen aufgetragen hatte; sie "-â
also ihr Souverainitatsrecht nicht schon sur U
Zukunft aus, sondern in dieser-Rüksicht stehe»

Aktivbürger der kleinen Kantone mit jenen der gr-i'
sen in gleichen Rechten ; und seit der Entsteht S

der Republik, hatte die Geftzgebung den constum

tionellen Auftrag und die heilige Pflicht, -ene

rheilung zu treffen, daß jeder AktjvbürZer "N

chen Genusse der Souverainitatsrechte leben rv»>-

Noch haben wir aber die alte EintheiiunZ, 1 't

lich ist es nicht möglich, daß der Souverain 0

Emeuerungsrecht nach dem Bevölkerungsmao,m
ausüben könne, wenn ihm nicht vorher eme

und gleiche Eintheilung vorgelegt wird. W>

der Souverain bei der jetzigen Eintheilung 0»'

neuerungsrecht ausüben, s» kommt die e-ouvc
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nitát mit dem Bevölkerungsmaßflabe íu Collision.
In diesem Fau muß natürlich die Gouverainitàt
erhalten werden, obschsn sie nur ungleich ausgeübt
werden kann: denn die Ssuveràitát des einen
und untheilbaren helvetischen Volks exisiirt nicht
mehr, so bald die Ausübung davon einem Theile
entrissen wird. Durch die Annahme dieser Résolus
tioy wird daher die Grundlage der Constitution
zerstört. Ach verwerft die Resolution.

Kubli versteht aus Falks Msonnement am
Ende so viel, daß endlich neun Zürcher so viel Recht
auszuüben hatten, als ein Bellinzoner. Das Coins
missionalgntachttn der Majorität behauptet, der

izz. Art. ber Constitution leide nur Anwendung
auf den großen Rath. Ist aber nicht der Senat
die wichtigste Gewalt in der Republik, und nun
sollte nur der gr. Rath, nicht aber der Senat eine
stellvertretende Versammlung seyn. Er würde zu
warm werden über diesen Gegenstand und will seine
Meinung darum schriftlich vorlegen. Sie ist folgende:

B. Fuchs hat sich ausgedrükt, er habe den vor-
liegendm Beschluß des großen Raths mit Unwillen
angehört, und ich bezeuge, daß ich solchen mit der
herzlichsten Freude angehört habe. Eben derselbe
erklärte sich ferner, daß er solchen Beschluß, des
sonders in denen Erwägungsgründen, sogar beleis
digend vor den Senat finde, und ich finde just
das Gegentheil, weil uns klare Wahrheiten auf
die schönste Art in eben diesen Erwägungsgründen
gesagt werden. und Wahrheiten können und sollen
den Senat niemals beleidigen, wohl aber überzeus
gen, wann er einer Ueberzeugung, wie es mir ans
scheint, in dem vorliegenden Fall wirklich bedarf.

BB. Senatoren, ich bin zum voraus versis
chert, daß wenn ein jeder in unserer Versammlung
beim Namensaufruf angefragt würde, sich zu ers
klären, ob er unsere gegenwärtige Constitution nicht
nur annehmen, sondern auch in allen Stücken Mus
lich befolgen wolle, bis und in so lang eine vers
èehêrte Constitution von dem Volks anerkannt und
beschworen seyn werde, es würde diese Anfrage uns
sehlbar ein jeder aus uns bejahen, weil er mit
Ehre und Gewissen nicht nein sagen dürfte.

BB. Senatoren, den vorliegenden Beschluß
annehmen oder verwerfen, ist bei mir genau die
Zleieye Frage; solchen annehmen heißt bei mir
Mü)ts anoers, als die Constitution annehmen und
befolgen, und solchen verwerfen, heißt bei mir das
Gegentheil tyun. Ach bitte, überlege ein jeder uns
befangen den z6. ^K. der Constitution, und lasse

w'derfinn.gen als lächerlichen Gêdan-^ °b d^ M dnung der Repraftn-
an« - Veryaltniß der Bevölkerung nur
«»> den großen Rath und nicht auf den Senat

S

Bezug habe. Dieser Gtdàmê êmpsrk mir Zeib und'
Seele.

BB. Senatoren, bedenkt Euch wohl, was Ihr
heute thut; es ist ansser unserer Gewalt, die Bes.
folgung der Constitution auch nur in den gering:
sien Punkten zu verschieben, geschweige in den als
lerwichtigften, wo es das Volk in Bezug auf ftis
ne Repräsentationsrechte ganz besonders interest!-
rm muß, und glaubt doch nicht, ich bitte Euch,
daß das Volk die jetzige so unbillige als ungleich«
Repräsentation länger gestatten werde. BB. Senatss
ren, wir alle haben die gleiche Pflicht und hsffmts
lich auch den gleichen Willen, Ruhe und Ordnung
in unserer Republik zu erhalten; aber hüten wir
uns, daß das Volk uns niemals Vorwürfe machen
kann, wir als seine Stellvertreter befolgen die
Constitution sechsten nicht. Ich glaube, die Gefahr,
sich solchen Vorwürfen auszusetzen, würde zu allen
Zeiten, und besonders in den gegenwärtigen bes

deutlichen Ieitumständen, von den traurigsten Fols
gen seyn. Ich wenigstens will mir derlei Vor.vürs
ft niemals zu Schulden kommen lassen, und vers
wahre mich feierlich gegen alles, was hieraus ers
folgen möchte, und stimme zur Annahme des Bes
schlusscs.

Mittel holz er: Die Constitution, die wir ans
nahmen, ist in ihrem Grundsaz demokratisch s repräs
ftntativ; in ihrer Entwiklung sehe ich ganz deutlich

Pen Federalism; jedem der sehr ungleichen Kantone,
giebt sie gleiche Rechte, und sie haben bisdahin
d eftlbe ausgeübt. Wie Kubli sagt, haben wir
und das ganze Volk die Constitution mit allen ihs
rm Fehler» angenommen, auf so lange Zeit, bis
diese aus eine constitutionelle Weift abgeändert
worden. Der zg. Art. der Constitution ist meiner
Meinung nach, ein großer Fehler — aber wir köns
um ihn nicht aufheben anders als aus coustitutionels
lem Weg. Mein Vorhaben bei der Verwerfung
dieses Beschlusses ist es, so schnell wie möglich
dieft und alle andern Gebrechen der Constitution
zu verbessern — und durch Annahme dieses Beschluss
ses könnten leicht dieft Verbesserungen verzögert,
gehindert — und also gerade die Souverainitätss
rechte des Volks wesentlich gekränkt werden. — Vor
den Drohungen des B. Kubli, Mit dem Unwillen
des Volks, fürchtet er sich gar nicht; das Volk
wird jm Gegentheil zufrieden seyn, wenn es sieht,
daß es uns Ernst ist, die wesentlichen und großen
Fehler der Conftitutiön schnell zu verbessern. Er
erklärt sich bestimmt, daß er verlangt, daß sobald
dieß geschehen ist, beide Räthe insgesamt abtreten,
und die ganze Stellvertretung neu gewählt werde,
so jedoch, daß das Volk, die sein Zutranm haben,

^ wieder wählen könne.
i Kubli: Mittelholzer erlaubt sich falsche Ausle.-
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Kunzen meiner Meinung: ich habe nur gesagt, daß
für das erste mal die Constitution, die nicht
verhältnißmäßige Stellvertretung festsezt, und kein
halbes Jahr, keinen Tag länger haben wir das
Recht und sollen wir über die Constitution hinaus,
diesen Zustand erhalten.

Muret: Mittelholzer behauptet, in einigen
Monaten werden wir eine neue Constitution haben,
in der dann eine verhältnismäßige Stellvertretung
statt finde, also sey es nun ziemlich gleichgültig,
zezt schon etwas in der Repräsentation abzuändern.
Ist es aber nicht eben zu jener Arbeit, die für
ganz Helvetica und für mehrere Generationen be--

stimmt ist, ausnehmend wichtig, s» bald und so
sehr als möglich die verhältnismäßige Repräsentation
aller Theile der Republik zu erhalten.

Mi ttelhslzer antwortet Muret, das Volk
werde es seyn, das die Constitution frei und nicht
wieder durch Bajonette gezwungen, anzunehmen
oder zu verwerfen hat.

Duc behauptet, die Resolution sey dem Geiste
der Constitution widersprechend — und demonstrirt
dieß in einer sehr weitläufigen Rede und durch
grammatikalische Auslegung des 38. Artikels der
Constitution. Er verwirft Heu Beschluß. — Er
weint, wir haben ans bloßer Gefälligkeit für den

gr. Rath den Beschluß angenommen, nach welchem
dieß Jahr ein Viertheil des Senats austreten soll,
während eigentlich der große Rath hätte er,
neuert werden sollen. Die Ausdrücke einiger Advo--
katen, die die Constitution nach ihrem Sinne lenken
wollen, machen ihm keinen Kummer. Es ist Kan--
tonsgeist, der aus den Repräsentanten dieser großen
Kantone spricht, deren Talenten er übrigens alle
Gerechtigkeit wiederfahren läßt.

Krau er : Wir mögen die Constitution nach
»em Buchstaben oder nach ihrem Sinn betrachten,
so hat sie einen von dein repräsentativen System
abweichenden Senat aufgestellt. Dieses Geständmß
schmerzet mich, aber die Wahrheit dringt es mir
ab, ohne daß ich deswegen dem repräsentativen
System entsage. Oder sagt nicht der 36. §. daß -

der Senat aus den gewesenen Exdirekto--
ren und 4 Deputaten jedes Cantons bestehe?
Sagt nicht der 29. die gewesenen Eftdirekwren
seyn von rechts we gen Mitglieder des Raths
der Alten B. Präs., BB. Repr., sind solche
Federungen des 36. und 39. Z. der Constitution t
mit einem repräsentativen 'System vereinbar
Braucht es noch andere Beweise, um darznchim,
die Constitution habe einen mit der Bevölkerung in ^

keinem Verhältniß stehenden Senat einführen wol--
len? Aber den wollen wir nicht, wird man mir
àwenden, nein, den wollen wir nicht, den wollen
Wir eben so wenig, als die vielen Artikel der Tow

^

0

stitution, die der Freiheit und Gleichheit zuwider
sind; wir wollen sie ändern, und geschwind wob
len wir sie ändern ; aber ändern wir sie, wie die
andern Artikel der Constitution. Der Senat habe
auch hier die Initiative. Weil ich wünsche, daß
der Senat recht bald nach dem Verhältniß der Be--
vôlkerung eingerichtet werde, verwerfe ich den ge?

genwärtigen Beschluß. Wer sieht nicht, daß, statt
eine verhaltnißmäßige Stellvertretung des Volks
einzuführen, durch die Annahme der gegenwärtigen
Resolution das Volk in den Zeirumstanden, in de--

nen sich viele Kantone befinde», sehr ungleich vor«-

gestellt würde? Wir werden wieder einen mit der
Volksmenge nicht übereinstimmenden Senat haben,
mit dem Unterschiede, baß man uns den jetzigen
mit der Constitution aufgedrungen, den künftigen
hingegen durch ein Gesez auf eine nicht zu besmw
mcnde Zeit einführen will.

Oder wer sagt uns, wie lange die Kant. Zürich,
Thurgä» und Sentis noch von den Oestreichern
werden überzogen seyn? Und während dieser Zeit,
die vielleicht länger dauert, als es der Wunsch der

Freunde des Vaterlands ist, können die gemeldien
Kantone ihre Anzahl Senatoren nicht wählen. Ihr,
die ihr bald eine verhältnißmäßige Stellvertretung
des Volks wünschet, machet, daß die so verlangte
neue Constitutionsakte geschwind zu Stande komme.

Aber ich fürchte, die Annahme dieser Nessln--

tion werde die Erfüllung Eurer Wünsche verss--'

gern. Verzeihet mir diesen Zweifel, Ihr, die ihr
so sehr darauf dringet, daß dieser Beschluß angii
nommen werde. Ihr fin'chtet den F öde raus«-

mus, auch ich fürchte ihn; aber mehr als dicM
fürchte ich die Fortdauer der Herrschergewatt
eines uneingeschränkten Direktoriums, und die

krummwegige Politik derjenigen, deren Jntereße
die Aufrechthaltung'der Fünferherrschaft, wie ne die

jezige Staatsverfassung aufgestellt hat, erfoder»

möchte. (Die Fortsetzung folgt.

Anzeige.
Wegen einer, wie es scheint, langwierig"»

Krankheit nimt B. Leonard Meister an dem DM,
nal von und für Helvetic» eine Zeitlang Jemen
theil, so wie er bereits schon an dem 6tcn vtucr»

nicht den geringsten Antheil gehabt hat.

Grosser Rath, 1°. Sept. Beschluß übtt.

die Nationakforsten. Beschluß für Begnadigung

von Wiederkehr. ^ ^..,„5
Senat, 10. Sept. Verwerfung des Befchlu?»

ses icher die Bekanntmachung der Gesetze.

D r u k fehler.
Stük yy. S- 387- Spalt i. Zeile -5 von.mtt!»

statt Tannen ließ Taue»,
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Gesezgebung. ^

Senat, s. Sept. ß

(Fortsetzung.)
< Beschluß von Crauers Meinung.

Die Sprache, die einige Repräsentanten sowohl
im grossen Rath als im Senat geführt haben,
zwingt mich mit dieser Freimüthigkeit zu reden.
Man hat es gewagt im grossen Rath zu sagen,
man soll das Direktorium aussodern, den Z6. K in
Vollziehung zu bringen, ohne Bcistimmung des
Senats. Heißt das nicht soviel, als der grosse ß

Rath ist der alleinige Ausleger der Constitution?
heißt das nicht soviel, als der grosse Rsth be-
schließt, und wenn der Senat den Beschluß nicht
annimmt, so soll ihn das Direktorium doch voll--
ziehen? heißt das nicht soviel, als das ist kein
Senat? Verzeiht es mir, wenn mich diese Sprache
ein bischen mißtrauisch macht. Warum erlaubte
man sich sogar in diesem Saale zu sagen: das
Volk werde den Senat, wenn er diesen Beschluß
nicht genehmige, schon zurecht weisen? B. Präfid.
TB. Rexr., diese Reden erinnern mich an die
Sprache einer Gesellschaft, die bei ihrer Verderb-
lichen Ausartung dem Volk die Menschenrechte mit «
einem Flor verhüllte, und dasselbe zum Aufstand Z

anffoderte, um ihre Anschläge durchzusetzen. Wer I
kennt biesi Freunde des Volkes nicht? Bestreitet Z

man ihre Meinungen, dann ist es um das souveräne Z
Volk zu thau; dann schreien sie: das ist ein Ver-
brechn px.- porlezten Nation; als wäre ihr Wille,dtr .station Wille, ihre Meinung, die National-
Meinung. Kein Wunder, büß sie uns bisweilen in
Sorgen sitzm wollen, und sagen, sie wollen au stre-
ten, wem- es nicht nach ihrem Willen gehen sollte.
Scht, daß sich nicht all- so unentbehrlich fühlen,
Vfte^eibsißenügwmkeit, diese Wichtigkeit, die sie
bey selbst geben, könnte einmal für das Vaterland
gefährliche Folgen haben, dieser Gedanke richtet
meuw Hoffnung wieder auf, und ich kehre noch
k '-me. zur Resolution zurück. Ich habe m.ch schon
vie vergangene Weche erklärt, daß ich den Grund-

k ssz, welchen die Constitution, den großen Rath
e betreffend, im gü. H aufstellt, annehme; daß ich
ß ihn, sobald die Schweiz von feindlichen Truppen

gänzlich wird befreiet seyn, auch auf den Senat
auszudehnen mir gefallen lasse. Ich kann es zwar
nicht verhehlen, daß ich wünsche, die Constitution
sollte zuerst abgeändert werden. Wir haben
freilich schon mehr als einen § der Constitution
ignorirt, vielleicht in weniger dringenden Sachen,
als die ist, daß die Stellvertretung des Volks nach
dem Verhältniß der Bevölkerung auch im Senat
seyn soll. Ich würde schon jezt, run zum allge-

â meinen Besten etwas beizutragen, gern einen an-
stößigen § der Constitution vergessen, und den vor-
liegenden Beschluß annehmen: allein wir würden
statt eines repräsentativen Senats, wenigstens eins
Zeitlang, ein demselben entgegengeseztts System
in unsrer Versammlung einführen, dessen Folgen
wir zu spät bedauren dürsten. Ich furchte, die
Co n ce n tr i e r ung der Republik in wenigen
Personen; ich fürchte ein — Protcktions-
system.

Ich wiederhole es noch einmal, arbeiten wir
unabläßlich an der Verbesserung der Constitution,
beeilen wir uns, daß die neue Eintbeilung Helve-

Ä. tiens nicht blos auf dem Papiere, sondern Inder
Z That Statt habe; und dann ist der wahre Zeit-
Z punkt da, die Repräsentanten nach der Bevölkerung
Z zu wählen. Indessen lassen wir die austrctenden
» Glieder nach den Kantonen ersetzen. Diese Maaß-
« nähme wird, ich zweifle nicht daran, die Abände-
s ruug ber Constitution beschleunigen. Allen Kan-
s tonen wird es daran gelegen seyn, bald eine beßre
Z Verfassung zu haben: wo hingegen, wenn wir den
ß Beschluß annehmen, vielleicht der eine oder der «n-

der- Kanton nicht mehr das Interesse hat, dazu
beizutragen, welches er zezt hat; ja es könnte
möglich seyn, daß der eine oder der andere Kanton,
durch den Eintritt neuer Glieder verstärkt, eine
Eintheilung der Schweiz in wenige große, mit der
Zeit in Despotie ausartende Kantone zuwege bringen
würde. Das sind Besorgnisse, die alle Deyerzigung
veidienen. Es ist nicht blos ein ungegründetes
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Mißtrauen, es ist ein Besorgnis, das jeden, dem
die Herrschsucht der Städte, besonders der Großen,
über das Land nicht unbekannt ist, aufmerksam
machen muß. Der Kantonsgeist spukt nicht
selten am meisten, wo man von nichts als von
Gemeingeisi spricht: vielleicht spukt er, ohne
baß er es selbst weiß, wir wollen es dahin gestellt
seyn' lassen; indessen seyn wir auf unserer Hut.
Die gegenwärtige Resolution, wenn sie der Senat
genehmigt, wird dem alles verschlingenden Unges
heuer, der Herrschsucht, neue Nahrung bringen.

Ich verwerfe den Beschluß.
Pfyffer. Wenn ihr den Beschluß verwerfet,

so gebet ihr der Constitution, deren Buchstabe im
L6. § wenigstens Zweifelhaft ist, die Ausles
gung, daß ihr sie in einem § sagen heißt: die Res
publik soll ein, unrheilbar, und repräsentativ seyn,
und in einem andern: die Republik soll nicht
est n, nicht uncheiibar, nicht repräsentativ seyn;
denn soll der Senat aus Repräsentanten der Kam
tone, nicht aus Repräsentanten des helvetischen
Volkes bestehen, so ist die Republik nicht untheils
bar, den» die Kantone wählen nicht nach Verhalt-
niß der Bevölkerung, sondern als eben so viele
Ganze. Die Republik ist dann nie Aggregat vom
ganzen, nicht ein einiges Ganzes, nicht eine eis
nige Volksmasse, die im Verhältniß der Theile
dieser Masse repräsentirt ist; die Constitution ist dann
im offenbarsten, sim absurdesten Widerspruch mit
sich selbst, mit dem Hauptgrundsaz, den -st proklas
inirt, und den wir, als Aufschrift in allen öffentlichen
Akten lesen. Wenn ihr die Mes. verwerfet, so des

festiget und befördert ihr den Kantonsgeift noch

für etwa so viele Jahre, als -die so 5 widersinnig
ausgelegte Constitution »och in Kraft bleibt.
Man ist dann! im Senat nicht mehr Repräsentant
des helvetischen Volks, sondern seines Kantons;
das Interesse rsts VrîeS dieses Kantons geht
d/mn für einen solchen Gesczgebsr dem Interesse
des grsamntten helvetischen Volkes vor; und so

entstehen immer mehr partheiische Gesetze, Gesetze,
die nur auf kokaiinteresse berechnet sind, und die

man immermehr durch allerlei Umtriebe durchzuse-s

zen sucht; Zänkereien im geftzgebenden Corps,
Zwiespalt unter dem helvetischen Volke selbst, Uns
Zusammenhang und Widersprüche in der Geftzges
bung, Ver Gründung der Einheit der Republik
siets widerstrebender Föberationsgeist, Verhmdes
rung endlich der Fortschritte der Kultur sind die
unvermeidlichen Folgen dieser Verwerfung, und
wir werden dem helvetischen Volke und unsern
Nachkommen für die Uebel verantwortlich, von des

nen wir die Urheber seyn werden. Ich stimme zum
Beschluß.

Er au er: Wann wir die Resolution schon am

nehmen würden, so bleiben eine Menge Widerspräche
immer noch in der Constitution.

Fuchs stimmt zur Verwerfung; so,000 Aktiv-
burger würden nach dieser Resolution zur Wahl der
neuen Senatoren nichts beitragen können: der grosse

Rath hätte allenfalls sagen sollen, je 20,000 Mio-
bürger sollen einen Senator wählen, und die Wahl-
manner der kleinen Kantone solle»- sich dazu mit
denen der grössern vereinigen. Er stimmt übrigens
Mittelholzcrn bei.

Pfyffer erwiedert, daß der Beschluß keinen
Kanton von der Wahl ausschließt; er drukr mir
das Prinzip der verhältmßmässtgen Stellvertretung
in seiner Reinheit aus.

Hoch: Es scheint der gegenwärtige Beschluß
wolle nach Inhalt des Z6. § der dunkel und

zweierlei Auslegungen fähig, durchsetzen, daß er die

Repräsentation nach der Volkszahl im Senat, diesig

Jahr so viel als möglich erftzt wissen twill.
Nach dem buchstäblichen Sinn dieses Z half ich

das ieztc mal den Beschluß verwerten.
Da Sie aber, B. S., und ich mit Ihnen

leztyin die Eintheiinng der Distrikte, welche nach

ihrer Völkerschaft sollen repräsentirt werden, einstim-

mig angenommen haben, so wollen wir auch dem

grossen Rath zutrauen, oaß er dieselbe annehmen

werde; in dieser Vorcmssehung, daß es baldigst gc-

schehen möge, will ich diesen Beschluß, urn Ver-
hütung einer nndeliebigcn Trennung beider Rache,
die die traurigste» Folgen nach sich ziehen konnte,

annehmen.
Freilich hätte ich wünschen mögen, daß der grosse

Rath den Z auch buchstäblich noch bis zur neuen

Eintheiinng angesehen hätte.
Nun, B. rs., sollen wir die Kiügern seyn, uns

unserm angcnommnen Grundsatz getreu, den Vc-

schluß, der den gleichen Zweck hat, jezt annehmen,

damit das gute Vernehmen zwischen den Raw."
beibehalte^ werde; wer die Friktionen in finer ulla-

schine mechanisch kennt, wie viel dieselben unyen

in der Maschine anrichten, der wird sstt m»

einstimme», daß solches bei Räthen auch schadM n -

G en hard: Alles kommt auf den â KM«

an, ob er für beide Räthe zwei verschiedene -oe-

dingnisse aufstelle oder nicht.
Die Bevölkerung und die darauf sich grmidenoe

Couvcränitälsrechte können nicht m -octrachlu g

kommen, denn das ganze Volk, alle Kantone,
grossen und die kleinen haben den sss. AeMci a>-

genommen; also hat das ganze Volk siwgewM g

daß die kleinen Kautone j-s Mitglieder m den S ^
geben. Also steht der s6. AK. nicht mit der Rep

ftntation im Widerspruch.
Ihr, BB. Repräsentanten, werdet durch
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Verwerfung dieses Beschlusses die Constftutionsabän-
dcrungen und die neue Einthcilmig nicht nur sicher

machen, solidem sie auch noch befördern. Wenn
Ihr sie annehmet, so werdet Ihr noch viele solche

Eingriffe in die Constitution erdulden/ die zwar
nicht unbillig seyn werde»; aber durch solches Flick-
Wesen wird man eine neue/ allgemein gute Consti-
tutivn z>i errichten / hintertreiben, und unsere Stach-
kommen haben immer eine schlechte Verfassung. Ich
verwerfe den Beschluß.

Der Namensaufruf wird vorgenommen.
Zur Annahme stimmen:
Bay/ BerthoAct, Bodmcr, Bundt, Hoch/

Kubli, Laflecherc, Lüthi v. Sol./ Lüthi v. Langn./
Meyer v. Aaran, Meyer v. Arb. Müller/ Mun-
gcr, Muret/ Pftffcr, Nahn, Schercv/ Schwallcr,
Stammen/ Stapfer, Thöring, Usteri, Zäslin,
Zulauf.

Zur Verwerfung stimmen:
Attenhsfcr, Barras, Belli, Beroldingen, Bor-

ler, Brunner, Caglioni, Devevey, Diethelm, Duc,
Falk, Frasca, Fuchs, Genhard, Giudice, Haft-
lin, Heglin, Krauer, Lauper, Mitteltzolzer, Rogg,
Ruepp, Stokmann, Vanina.

Da Stimmen für, und s-i gegen den Be-
schlug sind, so wird ein zweiter Namensaufruf vor-
genommen: das Resultat ist das nemliche.

Der Präsident bezeugt, daß ihm die Entstehet-
tung viel Mühe macht. Die gegenwärtige Rcso-
lution gründet sich auf die Souveränität des Volks
und auf die repräsentative Verfassung, die eine mit
der Volkszahl in Verhältniß stehende Stellvertretung
erheischt; er entscheidet darum für die Annahme.

Die Resolution ist also angenommen.
Brunn er erhält für r-i Tag Urlaub.
Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

der über eine Bittschrift der Brüderschaften von Vil-
lette, Kant. Leman, zur Tagesordnung geht, aus
dem Beweggrunde, daß, da diese Brüderschaften
keine Gemeinden sind, sie nicht in dem Gesez be-
griffen seyn können, welches die Errichtung der Gc-
meindskammern vorschreibt.

Grosser Rath, g. Sept.
Präsident: Gysendörfer.

Folgendes Gutachten wird zum ^zweitenmal
verlesen und ZZweise m Berathung genommen:

An den Senat.
Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektorium

vom 5. August 1799, in welcher dasselbe über dasà Inst verschiedne Erläuterungen

hat der grosse Rath beschlossen :

1. Alle Akten der geftzgebenden Räthe, welch«
Partlkularverfügungm enthalten^ eben so wie die-
jenigen, welche die Wirkung irgend einer Partiku-
larbiktschrift oder eines Partikularansuchens sind,
sind Akten, welche das Gesez Dekret benennt.

2. Alle andere Akten, welche allgemeine Ver-
fügungen enthalten, werden Gesetze genannt.

3. Das Vollziehungsdirektorium wird alle Aft
ten der gesezgebcnden Räthe, welche ihm zur Be-
kanntmachung zukommen, aufftrt der im § 1 des
Gesetzes vom 26. Juli vorgefchriebnen Aufdrückung
des Siegels, noch mit der Unterschrift des Prä-
sidentcn und des Generalsekretärs versehen.

4. Das Direktorium wird mit allen Akten der
geftzgebenden Räthe, welche ihm vor dem 26.
Heumonat 1799 zugekommen sind, auf die nemlich«
Art verfahren, und denselben eine Anmerkung bei-
fügen, die bestimme, daß in Kraft des gegen-
wärtigen Gesetzes diese Unterschriften das Gepräge
der Äechtheit ausmachen. Diese Verhandlung soll
in Gegenwart des versammelten Direktoriums vor-
genommen werden.

5. Das Datum des Gesetzes ist der Tag, an
welchem der Senat den Beschluß des grossen Raths
angenommen hat.

6. Das Direktorium kann, wenn die Ausge-
dchnchcit des Gesetzes es erfodsrt, eine längere
Frist als die von 24 Stunde», welche die K§ i
und 2 des Gesetzes vom 26. Heumonat vorschrei-
den, nehmen, um es zu bekräftigen, und dem
Minister zukommen zu machen; aber dieser Auf-
schub darf nicht über drei Tage verlängert wer-
den, und kann unter keinem andern Vorwand ge-
nommen werden, als unter demjenigen der Ausge-
dehncheit des Gesetzes. Wenn die Umstände einen
langern Aufschub nothwendig machen würden, s»
müssen die geftzgebenden Räthe davon benachrich-
tigt werden.

7> In Erläuterung des § 10 des angeführten
Gesetzes, in Betreff der Bekanntmachung, ver-
steht es sich, daß entweder der Agent selbst, oder
ein Weibcl in seiner Gegenwart, das Gesez ver-
liest, welches er erhalten hat. Diese Verlesung
geschieht in der Kirche nach vollendetem Gottes-
dienst, am ersten Sonntag nachdem der Agent es
erhalten hat; er läßt es hernach an den gewöhn-
lichen Orten anschlagen.

8. Das Gesez muß an einem und demselbem
Tag in allen Kirchen des Kantons bekannt gemacht
werden.

9. Das Gesez ist in Kraft vom Tage seiner
Bekanntmachung an.

10. Der RegimmZssiatthalter, der Untersiatte
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halter und die Distriktsstatthalttr werden den Tag
der Versendung der ihnen initgethAlten Gesetze ge--

nan bemerken, und darauf wachen, daß sie in der
vorgeschriebenen Zeit bekannt gemacht werden.

11. Das Vollziehungsdirektorium wird den ge-
sezgebenden Rächen in einer Frist von längstens
drei Tagen alle Beschlüsse, welche es bekannt ma-
chen läßt, mittheilen; es wäre denn, daß solche
bloße Partikularfälle betreffen.

12. Der Präsident eines jeden Raths wird der
Versammlung den Gegenstand des Beschlusses aus-
einandersetzen, und der Beschluß wird zur Ein-
ficht der Mitglieder 6 Tage auf dein Kauzleitisch
liegen bleiben.

iz. Jedes Gesez, welches nicht seines grossem
Umfanges wegen ein besonderes förmliches Werk
ausmacht, und dessen Druck beschlossen ist, soll
in alle helvetische Zeitungsblätter gedruckt werden,
und diese nur unter dieser Bedingniß gestattet seyn.

14. Alle Gesetze und Dekrete, wenn schon der
Druck derselbe« nicht beschlossen worden ist, so

wie auch alle von dem Vollziehungsdirektsrium er-
lassenen Proklamationen und Beschlüsse sollen in
das Tagblatt der gesezgcbenden Räthe, nach Vor-
schrift des Gesetzes vom 20. Sept. 1798, einge-
rükt werden.

17. Wenn gegenwärtiger Beschluß vom Senat
angenommen wird, so soll derselbe mit dem Gesez
vom 26. Juli in einen und denselben Beschluß ab-
gefaßt, und in dieser Form dem Senat zugesandt
werden.

Die 12 ersten § § werden ohne Einwendung an-
genommen.

§. iz. Escher: Mit welchem Recht will man
alle Verleger zwingen, die Gesetze in ihre össeutli-
chen Blatter aufzunehmen? viele derselben kommen
so sparsam heraus, daß ihr Raum nicht einmal
für alle die bekannt zu machenden Gesetze genügen
würde. Denkt man, daß die Gesetze ohne Bezah-
Zung in die Blätter aufgenommen werden sollten,
so würden alle Verleger von denselben zu Grunde
gerichtet, oder vielmehr alle Blätter auf einmal
eingestellt, diejenigen abgerechnet, deren Zweck die
Bekanntmachung der Gesetze ist; ein solches Privi-
leginm begehre ich nicht für das Tagblatt: oder
aber, îvenn der Staat diese Einrücknng bezahlen
müßt«, so würde die Bekanntmachung der Gesetze
uns auf einmal etwa emmai höher zu stehen kom-
men, als bis jezr. Man streiche also diesen §
durch.

Anderwerth: Die Commission gieng von
dem Grundmz aus, den die Versammlung annahm,
als sie alle Buchdrucker verpflichtete, der Natio-
naldibliothek 4 Exemplare aller in Verlag genom-
Uttnen Schriften abzugeben / und fand, 'daß man

mit gleichem Recht die unentgeldliche Einrückunz
aller Gesezze in alle öffentliche Blätter fodern könne;
will Man diesen § nicht annehmen, so sollte man
auch jenes Gesez zurücknehmen.

H über hoffte, daß Eschers Bemerkungen him
länglich wären, um jedermann zu überzeuge», baß
dieser § durchaus unausführbar sei, indem entwede»
die öffentlichen Blätter alle, die priviiegirten abge-
rechnet, eingestellt werden, oder der Staat unge-
heure Summen bezahlen müßte, und gerade dar-
um, weil man von allen gedruckten Sachen, also
auch von den Zeitungen, für den Staat 4 Exem-
plare fodert, soll man nun nicht »och mehr fodern
wollen. Man streiche den Z weg.

Ca r r a rd: Durch das Gutachten würden alle

Zeitungen und öffentliche Blätter auf diejenigen

zwei iherabsinken, welche von der RegierunZ^we-
gen den officiellen Bekanntmachungen begünstigt
werden.

Der Z wird verworfen, die folgenden aber ohne

Einwendung angenommen.
Das Gutachten über Förmlichkeit der Petitionen

wird zum 2temnaie verlesen, und Wvcise in Vera-

thung genommen.
(Es ist das nemliche, das im Republikaner

B. kll. Supplem. n. 7- abgedruckt worden mu
der Abänderung, daß im § g collective Bittschriften
als solche erklärt werden, »die im Namen mehrerer

Bürger unterschrieben sind.")
Die beiden ersten §K werden ohne Einwendung

angenommen
3. Schoch glaubt es sei wider die

heit, das Unterschreiben der BittschrffttN d r y

mehrere Bürger zu hindern, und es sei llckMu ^
den Bittschriften nicht gehöriges Gewicht du cy

Sammlung von Unterschriften geben â

wollen. Er fodert also Durchstreichung des

H über hingegen unterstüzt den §

zweckmäßig und klug, denn Gottlob hareu w.r

Volksgescttschaften, diese politischen Aà'ua ft
nicht aufkommen lassen., und so sollen kdw

die collectiven Bittschriften Welche z^ayw-^
Unordnungen, Zwang und Verfolgungen e«

geben, nicht gestatten. Die Gründe,
Menge der Unterschristen, sän om f,.
und ihrem Inhalt das gehörige Gewicht t
und also stimmt er zum §. Doch wui:su)t c,
die constituincn Autoritäten von diesem à tmeyi

lich ausgenommen werden. ^ ^ oec-
Nuce stimmt freilich such zum §, doch

^schiedene Gemeinden, Cörperschaften, ». i- '

gemeinschaftliches Interesse baden können, I

gehn er, daß in diesem Fall auch em MS ^Namen mehrerer andem sprechen und schmoe» 0

(Die Fortsetzung folgt.)
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Marcacci: Wem; Nuce sich die Mühe giebt,
den folgenden § zu lesen, so wirb er ganz beruhigt
seyn. Nuce und Huber ziehen ihre Einwendung
gen zurül und der H wird angenommen.

§ 4. Secret an : Hier kann man nun die oft
fentlichen Authoritacen beifügen.

Koch : Dieses ist nicht genügend, denn hier
ist nur von Bittschriften wegen Paràlannteressen
die Rede, da hingegen den Authoritäten das Recht
gegeben werden muß, über die allgemeinen Staats-
ai-gelegenheiten Vortrage zu machen, folglich muß
hierüber ein besonderer §. eiugeschoben werden.

Cecretan:' Koch hat ganz recht, dadurch
aber weroe ich zu einem andern Zweifel aufgewekt;
warum sollen nicht auch Corporationen, über allge-
meme politische Gegenstände Bittschriften eingeben
dürfen. ^ch wünsche, daß die Commission hier-
über sorgsälugcr nachdenke, und die Sache aufs
neue in Berathung nehme.

Earrard ist gleicher Meinung, denn die Fra»
ge : m wie weit können mehrere Bürgergesellschaft
ten oder drgl. über politische Graenstände Vor-
chlege oder Einwendungen machen? ist höchst de-

neat und noch nicht hinlänglich entwickelt. Die ver-
lchicdenen Gewalten im Staat halten sich freilich
gegenseitig im Gleichgewicht, allein doch wissen wir
aus eigener Erfahrung, daß sie zuweilen über ihre
conwtutionellen Grenzen hinausgehen können; soll-
ten oann in diewrn Fall die untern Gewalten nicht
Einwendungen machen können? Ich wünsche nä-
here Entwiklung dieses Gegenstandes,
^-/^-w/mscht nicht länger» Aufschub dieses
wichtigen Beschlusses, und fodert also einen der
abc öffentliche Behörden berechtige, über politische
Gegenstande Bittschriften einzugeben.

- Differ neue §. ist überflüssig, denn
oie Auchorttäten können als moralisch« Personen schon
taut dm frühem 5§. Bittschriften eingeben, und

dagegen sollen keine Authoritàten bestimmte Ein-
wendi ngen gegen Gesetze u. s. w. machen, weil
nur das ganze Volk über der Gesezgebung ist.

Cecretan beharrt auf seinem Wunsch, daß
die Sache deutlich bestimmt werde, und glaubt
Kochs Antrag sey zu unbestimmt weil der Aus-
druck: öffentliche Behörden, undeutlich ist; er so-
dert also etwas deutlichere Abfassung dieses neuen
Paragraphs.

Koch: Wenn wir die öffentlichen Gewalten
nach Gmürs Antrag als moralische Personen be-
trachten wollen, so könnte sich jede Gesellschaft je-
der Art als solche ausgeben, und also dem wahren
Zweck unsers Gesetzes sich entziehen; auch ist es
nicht um Einwendungen oder Vorwürfe, sondern
um Bemerkungen und Belehrungen von diesen An-
thoritätcn zu thun, und um diese erhalten zu kvn-
neu, bedürfen wir eines besondern Ausnahmpara-
grapbs. Was Secretans Einwendung betrift, ss
könnte jede gesezli'che Behörde zu Eingebung poli-
tischer Bittschriften über Gegenstände, die ihnen
in ihrem Amt auffallen, berechtigt werden, so
Wäre dan» jeder Unbestimmtheit ausgewichen.

Dieser Antrag wird mit dem 4. §. zugleich an-
genommen.

§.5. Cecretan: Der Bittsteller kann unstä-
h-'g zum Schreiben seyn, also muß auch eine be-
stimmte Precurultterschrift angenommen werden;
er begehrt also Rükwcisung des §. an die Com-
mission.

K u h n: Secretan hat Recht, aber dem 5eh-
ler kann dadurch abgeholfen werden, daß die visi-
rende Behörde erkläre, daß der Bittsteller nicht
schreiben kann.

Secretan : Dieses genügt nicht, weil die
visirende Behörde sich nicht überall zur Untersu-
chung hinbegeben kann.

G m à r : Wenn dem §. beigefügt wird : »wann
der Bittsteller nicht schreiben kann, so soll dieses
von dem Agent bescheinigt werden," so ist der
§. annehmbar.

Koch folgt, und will für Bevcgtete die Vögte
unterschreiben lassen.
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Der §. wird mit Gmürs und Kochs Beisatz
angenommen.

§.6. Cartier will von diesem 5. alle geftz-
lichen Gewalten ausnehmen.

Koch: Man fasse den §. dahin ab, daß alle
Bittschriften, ausgenommen die der gesezlichen An-
thoritaten, von den Statthaltern, Unrerstatchaltern
oder Agenten visirt werden sollen.

Dieser Antrag wird angenommen.
§. 7 wird angenommen.
Kühn: Iezt ist ein Beisazparagraph noth-

wendig, der bestimme, daß die Agenten, im Fall
der Bittsteller nicht selbst schreiben kann, dieses im
Visa bestimmt anzeigen, und also die Unterschrift
von dessen Vogt oder Procnrirten anerkennen.

Dieser Beisatz wird angenommen.
§. 8. Carrard : Diese Abfassung ist zu stark,

mau setze daher: „dieses Visa kann nur, wann
die Unterschrift unächt ist, abgeschlagen werden. "

Koch folgt, begehrt aber, daß in diesem Fall
auf Begehren die Grunde der Verweigerung des
Visa in die Bittschrift geschrieben werden, weil
sich der Unterstatthalte? irren könnte.

Diese Anträge werden angenommen.
iz. Nüce: Der §. ist unnütz, weil über-

Haupt niemand bewaffnet in den Saal treten darf.
Secret an beharrt auf dem §., weil die Mi-

litärpersonen sonst Ansprache auf BeHaltung ihrer
Waffen machen könnten.

Der §. wird unverändert angenommen.
Die 4 folgenden §K. werden ohne Einwendung

angenvmmin.
§. ?8. Escher: Wenn die Bittschriften Wort-

lich abgeschrieben und dem sie betreffenden Dritt-
mann müssen übersandt werden, so wird die Ar-
beit unsrer Canzlei um die Hälfte vermehrt; ich
begehre, daß dieses nur auszugweise geschehe, um
dem Staat überflüssige Unkosten zu ersparen.

Koch folgt, doch kann der Fall eintreten, daß
ein solcher Bürger diese ihn betreffende Bittschrift
wörtlich einsehen sollte, in diesem Fall muß sie ihm
auf sein Begehren und auf seine Kosten wörtlich
abgeschrieben und übersandt werden.

S ch lumps wünscht, daß der Bittsteller dem
Drittmann selbst zum voraus seine Bittschrift mit-
theilen müße.

Koch: Dieses ist unausführbar, weil hierbei
böser Wille oder Unbestimmtheiten einlaufen könnte,
die zu Prozessen Anlaß gaben; er beharrt also auf
seinem Zusatz zu Eschers Bemerkung.

Custor stimmt einzig Eschers Antrag bei, und
will die Canzlei des großen Raths nicht besonders
bezahlen lassen.

Carrard folgt Eschern will aber, um unnü-
tzen Weitläufigkeiten auszuweichen, nur dann die

Bittschriften Kuckzngweise dem Drittmann mlttheü
ien, wenn der îach in dieselbe eintritt, und da-
gegen im Fall von solcher Mittheilung die Bera-
chung etwas länger aufschieben, um die Gegenant-
wort abzuwarten.

Hu der: Der ganze §. hat sehr viel Schwie-
rigkeiten; er stimmt Carrrard bei, und will nur,
wenn die Bittschriften die Ehre oder Sicherheit eines
Drittmamis angehen, demselben einen Auszug mit-
theilen lassen; auch stimmt er Koch bei.

Koch stimmt allen diesen Bemerkungen bei,
und fodert Rükweisung des §. an die Commission,
zu besserer Abfassung und näherer Bestimmung.

Nüce stimmt zwar Koch bei, ist aber auch à
stors Meinung.

S ch lumps beharrt auf seiner Meinung.
Escher : Je mehr ich über diesen Gegenstand

nachdenke, je mehr Schwierigkeiten zeigen sich mir,
und ich vermuthe daß wir gar nicht in solche

Bittschriften eintreten sollten, die das persönliche
Interesse zweier Bürger angehen, weil diese Sa-
chen Streitsachen sind, die vor den Richter, nicht

vor den Gesezgeber gehören; denn wenn wir von
der angegriffenen Parchei eine Gegenantwort ab-

warten, so kann diese wieder das Interesse des

Klägers so nahe berühren, daß ihm diese Antwort
ebenfalls zur Einsicht mitgetheilt werden sollte,
und so würden zulezt schriftliche Prozesse vor uns

geführt; ich fodert also Rükweisung des ^ an dtt

Commission, um zu untersuchen, ob wirklich der

Fall eintreten könne, daß die Gesezgebung aw w>,

che in Partikularstreitigkeiten, wo also Mittheilung
der Bittschriften nochwendig ist, zu entscheiden

habe; ich glaube, dieser Fall werde nichts statt IM
den können, und also sey der §. überflmsig.

Secretan findet Eschers Bemerkung unrichtig,

denn wir als Gesezgeber sollen nicht prozeßartlg zu

Werke gehen, über Partikularbittschristen,
sind doch dagegen häufig im Fall über dieselben

zu entscheiden. Uebrigens stimmt er Nüce bei.

Custor beharret, weil in Zürich in der vt-mss'

Canzlei auch kein Geld abgenommen wurde; um«

gens stimmt er Eschern bei.
Der § wird der Commission znrükgewiewn.
§ iy. Koch: Diesem § muß lwigefàgtI.êên,

" oder wann er die Mittheilung seiner Verweis

rungsgründe verweigert. „ ^ ^Nüce findet den § etwas hart, und w chM'
doch erst die Statthalter oder Agenten anznyo.

eheman sie verurtheilt. ^Kühn: Die Unterschlagung emer Diss'chrt
Beraubung der Freiheit des Bürgers, feme

ren der Gesezgebung mitzutheilen, und day^
terstüzt er den §. ^Marcacci stimmt Koch und Kühn be.
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S ecretan: Das Bittschriscrecht ist heilig, und s

da wir bestimmt haben, daß der Statthalter seine
Verweigerung begründet, schriftlich in die Bitt-
schrift setzen kann, so ist der § sehr zwekmäßig.

K o ch beharret, und bemerkt Nüce, daß es sich i

von selbst versteht, daß jeder zu bestrafende zuerst
sich rechtfertigen kann.

Der § wird mit K s ch s Antrag angenommen.
§ so. Carrard wünscht den § des Pma'gese-

tzes hier anzuführen, der auf dieses Vergehen Be-
zug hak.

Der § wird zu diesem Ende hin der Commission
überwiesen.

N a ch m i t t a g s s i t z u n g.

B. Eyer v. Bern fodert Entschädigung, wc-
zen schleunig erfolgter Wegtreibung'seiner Fabrik,
aus einem Nakjonalgebäude, welches er zu Lehen
empfieng, und welches nun in eine Caserne ver-
wandelt wurde. Der Gegenstand wird an eine Com-
mission gewiesen in welche geordnet werden : Zim-
mermann, Guter, Erlacher, Schlumpf
und Geyser.

Die Munizkpalitâè von Vaulion, im Leman,
fragt, ob sie die Vogte beeidigen müsse. Die Zu-
schrift wird der Munizipalitätscommission übergeben.

Der B. Dela serve, Munizipalbeamter in
Murten, wünscht, seines Afters wegen, Entlassung
von seiner MmuzipalsteLe.

Bourgeois fodert Tagesordnung, weil wir
uns nicht mit solchen Gegenständen befassen können.

Carmintran folgt diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

Einige Pfarrer aus dem Leman machen Vor-
flellungen wider die Ernennung der Pfarrer durch
die Gemeinden.

Cartier fodert zur allgemeinen Einsicht Nie-
Verlegung auf den Canzleitisch. Custor folgt.

Herzog v. Ess. fodert Verweisung an die hier-
sber niedergesezte Commission. Dieser lezte Antrag
wird angenommen.

Der Pfarrer von Saanen im Oberland macht
ahustch« Bemerkungen über die Pfarrerwahlen.

Ruf. Zimmer man n s Antrag wird auch diese
der Commission zugewiesen, so wie eine

ritte ähnliche von 4 Pfarrern aus dem Leman.
^er Capian von Römerswy! macht allgemeine

geistuche und^ patriotische Bemerkungen,
'

welcheì." üö erwiesen wkrdtn.
.Bürger von Luzern fodern eine Summe

Bî..zurur, welche von einer ihrer Verwandtenin ^gosier verschenrt wurde.
Custor fodert Tagesordnung auf die dieftm

widerlprechenden Gesetze begründet. Die-
îê. ènrag wird angenommen.

s

Verena Kien er von Biglen, deren Mann,
seitdem er im Gefecht bei Neueneck verwundet wurde,
nicht mehr sich gezeigt hat, wünscht sich wieder zu
verheiraihen.

Augstburger will entsprechen, weil dieser
Ehemann wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld an
seinen Wunden starb.

Ser ret a n. Diese Sache gehört vor den Rich-
ter, und also sollen wir hierauf begründet, zur
Tagesordnung gehen.

Diel er lezte An trag wird angenommen.
Die Gemeinde Aarwangen wünscht Entschädig

gung wegen einem besessenen Zehnden, und wegen
einem ungerechter Weise einige Zeit bezahlten
Zehnden.

Carrard fodert auf das Zchndengefetz begrün-
bet die Tagesordnung.

Zimmermann, Custor und Guter folgen.
Secret an fodert Untersuchung dieser seltsa-

mm Bittschrift durch eine Commission.
Cartier folgt Carrards Antrag, welcher an-

genommen wird.
Suter und Fierz erhalten für g Tag Urlaub.

Senat, 3. Sept.
Präsident: Schneider.

Der Beschluß über die constitutionelle Ausschlies-
sung der Hälfte der von den Urversammlungen zu
wählenden Wahlmamur durch das Loos, wird
verlesen.

Usteri: Ich muß bei diesen, wie bei allen
ähnlichen Beschlüssen, zur Annahme rathen, nicht
aus Ueberzeugung ihrer Güte, sondern weil die Feit
für Haltung der Ur- und Wahlversammlungen so

vorgerkkt ist, daß wir sie entweder überall ohne
organische Gesetze lassen, oder ungêprâft anneh-
mm müssen, was immer dem grossen Rath uns
zu senden beliebt. Ich kann mich nicht enthalten,
dieß öffentlich zu sagen: der grosse Rath hat sehr
übel daran gethan, diese wichtigen Beschlüsse bis
ans den lezten Augenblik zu verschieben. Ueberhaupt
finde ich in denselben den gehörigen Zusammenhang,
die gehörige Uebereinstimmung nicht. So sollen z.
B. nach bereits angenommenen Beschlüssen, die
anstretmden Glieder der verschiedenen Autoritäten
am 22. Gest. wirklich austreten; dagegen werden
die neuen Wahlen, wie ich zum voraus sehe, bis
gegen die Mitte Oct. nicht vor sich gehen; als»
bleiben alle Autsritaten eine kürzere oder längere
Zeit unvollständig, was keineswegs in der Ordnung
ist, indem der wirkliche Austritten dem Tage erst
geschehen sollte, an welchem die neuen Glieder
eintreten.

Zäsiin stimmt Usteri bei; auch findet er i»
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diesem Beschluß einige schwer Zu erfüllende Bedinge
Nisse — und hätte ihn vie! einfacher gewünscht. E?
stimmt aber wegen der Dringlichkeit zur Annahme.

Mittelholzer: Der Beschluß ist fehlerhaft,
weil er auf einer sehr fehlerhaften Grundlage der
Auslassung einer Hälfte der Wahlmänner beruht.
Indeß will die Constitution es so/und wir werden
ihn annehmen müssen.

Der Beschluß wird angenommen.
Die Discussion über die Erkheilung Les Helvetia

scheu Bürgerrechts, wird fortgesezt.
Muret mtterstüzr Meyers v. Ar. Antrag, und

möchte dem Fremden, der eine helvetische Bürge-
rin heirathetf nur die Hälfte des Aufenthalts in
Helvetien und des erfoderlichen Eigenthums, als
Beding der Aufnahme festsetzen.

Devevey stimmt dem Vorschlag im Allgemein
nen bei, will aber dadurch keine Thüre öffnen,
durch die man allzuleicht zum helvetischen Bürger-
recht gelangen könne; er will also wohl die Zeit
tftrkürzen, nicht aber an dem erfoderlichen Eigen-
thum etwas nachlassen.

Bay ist gleicher Meinung; zum guten Erfolg
der Revolution kann wohl nichts mehr beitragen,
als wenn wir sie dem schönen Geschlecht beliebt
machen; er will den Heivcrierinnen aber nicht blos "

Männer geben, sondern solche, die sie. ernähren
.können, und die sie nicht etwa mit einem Haufen
Kinder in der Dürftigkeit zurüklassen.

Meyer v. Arb. will einzig in der Zeit Vermin-
derung zugeben, und diese, anstatt 10, auf? Jahre
setzen. Der Senat beschließt diesen lezte» Ankrag.

Der Art. über die ausserordentliche Ertheilnng
des Bürgerrechts durch die EeftZgebung, wird in
.Berathung'genommen.

Mittelholz er stimmt zur Annahme; nur will
er setzen: wenn er sich um die Sache der Freiheit,
oder um die Menschheit, durch eine ausgezeichnete
Handlung verdient gemacht hat.

Lüthi v. Sol.: Wenn wir auf das "Wohl
verdient gemacht „--die Bedeutung legen, die der
Römer auf sein lwne rasàs legte so werden
wir uns daran wohl genügen lassen. Wer cntschei-
det, ob die Handlung ausgezeichnet?— immer ist
es das geftzgebende Corps, auf dessen Patriotism
und Gewissenhaftigkeit man sich verlassen muß; um
die Freiheit kann man sich durch ausgezeichnete
Handlungen verdient machen; um die Menschheit
kann man sich dagegen verdient machen durch Hand-
lunaen, die gar nichts Ausgezeichnetes, Aufsehen-
machendes haben, die desto edler sind, je unbekann-
ter sie geschehen; so kann der Erzieher, der Ge-
lehrte u. s. w. sich verdient machen. — Er über-
läßt die Entscheidung der Moralität und dem Ge-
wissen der jedesmaligen Gesczgeber; um indeß der

Willkühr linehr Schranken zu setzen,' deklangt er,
daß die Initiative dazu dem Direktorium zukomme.

Mittelholzer bcharrt auf seinem Antrag; er
will es dem geftzgebende«, Corps nicht aözuleicht
machen, auf aussecordentliche Weift Fremde Ollfzu-
nehmen,' Weder gesellschaftliche Tugenden, die aller
Menschen Pflicht wären noch Gelehrte, wie wir ei-
nen Afsprung schon angenommen haben, sollen
dazu sich' qualisiciren.

Muret: Mittelholzers Redaktion erfüllt ihren
Zwek nicht; wenn unter ausgezeichneten Handln«
gen verdienstliche verstanden werden, so enthält
jene Redaktion einen Pleonasm; eine Ungerechtig-i
keit hingegen würde sie enthalten, wenn eine glän-
zeude Handlung verstanden werden sollte. Lifthi's
Vorschlag kann er nicht beistimmen, nach dem das

Direktorium ausschließende Initiative für diese AB
nähme hätte. Um die Aufnahme schwieriger zu

mache», könnte man zwei Drittheiie der Stimmen
in beiden Räthen fodern.

Meyer v. Arb. findet, was Mittelholzer ver-
langt, sey schon in der Abfassung der Commisson
enthalten, welcher er beistimmt.

Meyer v. Ar. möchte Mittelholzer,, zum Theil
unterstützen, aber das Work That, Handlung ge-

nügt ihm nicht; man könnte sagen: auf eine aus-
gezeichnete Weift. — Er stimmt übrigens Muret bei.

G en hard ist gleicher Meinung.
Crauer: Wenn wir dw Aufnahme erschweren

wollen, so müssest wir doch dem Zunft- Hünc-
werks- und Kknstlerneid nicht zu viel Spielraum
emHìmnen; das geschahe, wenn ein Dmthell -.er

Räthe hinlänglich wäre, eine solche Aufnahme
möglich zu machen. Werden doch auch noch wen

wichtigere Sachen durch die einfache Mehrheft em-

schieden. Er stimmt zum Antrag der Coimmswn.
Gen hard: Der Handwerksneid wird hier

nig Spiel haben, da der Fremde, auch ohne Bur-
ger zu seyn, Gewerb und Handwerk, wo er wm,
m Helvetien treiben kann.

Mittelholzer ist gleicher Meinung; es ist Pft
nicht von Fabrikanten und Künstlern, sondern von

seltenen ausscrordentlichen Fällen die Rede; uorv

gens erklärt er sich gegen Murets Antrag von ztvft

Drittheil Stimmen. ^
Crauer hat von außerordentlich nuzlichenKunft-

lern und Handwerkern allem reden wollen.
Zäslin glaubt, die Fälle, von denen b-er ö S

Rede ist, werden sehr selten seyn, und ynoet o,e

Abfassung der Commission zwekmäßig.
^Kubli ist mit dieser Abfassung ebenfalls zuM,

den, nicht aber mit Mureis Vorschlag: me ftü c ii

Drittheil, auch negativ, die Mehrheit hshs^fty '
Die Abfassung der Commission wird a.W/

nomme,,. (Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von EscherMd UAeri/ Mitgl. der gefttzg. Räthe»

Band l. bl.

Gesezgeblîng.
Senat, 3. September.

F 0 r tsetz ung.
Folgender Vorschlag der Revisicnscommissisn

wird artikelweise in Berathung genommen:
Verlurst und Einstellung des Helvetia

s ehe n Bürgerrechts.
In Erwägung, daß der Genuß und die Beide-

Haltung des helvetischen Bürgerrechtes weder mit
Annahme eines andern, noch mit Eintritt in andere,
den helvetischen Vcrfassungsgrundsätze» zuwiderlau-
sende Verhältnisse, noch mit allznlanger Abwescn-
heit vom Vaterland verträglich seye.

In Erwägung ferner, daß auch gewisse Umstän-
de, welche der Ehre und Würde eines helvetischen
Bürgers nicht angemessen sind, die einstweilige
Entstellung des Bürgerrechtes bis zu einer durch
das Gesez ausgesprochenen Zeit erforderlich machen
können:

hat der Senat beschlossen:

§ 8. Der Verlurst des Bürgerrechts erfolgt:
s. Durch die Annahme eines Bürgerrechts in

fremdem Lande.
ì>- Durch den Eintritt in irgend eine fremde Cor-

poratton, welche sogenannten GcArrtsadel,
oder Gehorsamsgelübde an auswärtige Obere
sodert.

«. Durch eine mehr als zehnjährige Abwesenheit,
ohne die Erlaubniß dazu erhalten zu haben.

-..-9' Die einstweilige Einstellung des Bürger--
rechts erfolgt:

«> Durch die Verweigerung der Entrichtung des
schuldigen Antheils zum Beitrag an den gesez-
Itch verordneten Staatsabgaben bis zur voll-
ständigen Ausbczahlung.

dm Zustand einer ausgesprochenen
Anklage bis zum Urtheil.

« Durch die Vërurtheiiung zu entehrenden Stra-
'^edereinsetzung in den vorigen

Bern, 12. Sept. 1799. (26. Fruktid. Vll.

u. Durch ein Contumazurtheii in peinlichen Fällen
oder Zuchtstrafen, bis das Urtheil wieder auf-
gehoben ist.

0. Durch Anlegung eines gerichtlichen Verbots
durch Zugabe eines Vogts oder durch den Bei-
tritt in irgend ein Amt oder eine Corporation,
welche die feierliche Entsagung derjenigen
Rechte fordert, die einem Schweizerbürger
zukommen,

k. Durch den Zustand des Fallitm.
§ 8. a. Meyer v. Ar. möchte beifügen, daß

die Kinder, die vorher geboren, ehe der Vater das
fremde Bürgerrecht annahm, hels. Bürger bleiben.
Man bemerkt ihm, daß bereits beschlossen ist, die
Nachkommen jedes Helvetiers seyen hclv. Bürger.

Kubli kennt wichtige Handelshäuser, die im
Lande wohnen, aber ausländische Bürgerrechte kau-
sen müssen, um in ihrem Commerz nicht gehindert
zu werden.

Lüthssv. Sol.: Ein Bürger kann das nur in
cmem Freistaat seyn, er ist ein solcher, der fähig
ist, an der Regierung Theil zu nehmen. Burger sour-
Zsoiz) sey;,, jst gax.z anders, als ein aktives
Bürgerrecht besitzen undjenes ist hier nicht verstanden.

Meyer v. Arb. versteht die Sache auch so;
um mehr Deutlichkeit zu erhalten, möchte er aber
letzen, durch Annahme eines aktiven Bürgerrechts.

Stokmann stimmt"Kub!i bei; es giebt viele
helvetische Bürger im Ausland, die indeß fremde
Bürgerrechte angenommen haben, man müßte ihnen
wenigstens den Weg offen lassen, durch Aufgebung
des fremden, wieder das helvetische Bürgerrecht
jederzeit zu erhalten.

Der Art. wjrd mit dem Zusätze aktives Bür-
gerrccht angenommen.

ê 8. l>. Lüthj p. Sol.: Die Commission wax
sehr ^verlegen; sie wollte nur den blinden Gehorsam
der Klostergeistlichen, nicht jenen Gehorsam in g eist-
tichen Sachen, den auch die Weitgeistlichcn leisten
muffen, bezeichnen. Er glaubt indeß, nicht hieher,
sondern unter die Suspension des Bürgerrechts ge-
höre dieser Art., indem ein secularisirter Kiostermann
wieder Aktivbürger werden soll; also würde dieser
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Artikel sich nur auf Corporations«, die Geburtsadel
crfodern, einschränken. Er stimmt zur Annahme.

Der Art. wird auf diese Weise angenommen.
Der Beschluß über die Haltung der Wahlver-

semmkmgen wird verlesen.

Meyer v. A rb. stimmt zur ungesäumten An--
nähme. G en hard findet, es hatte bestimmt wer--
den sollen, daß der Regierungsstatthalxer nach Er-
nennung eines Präsidenten abtreten müsse.

Devevey halt dafür, der 4a. Art. sey nicht
klar, man weiß nicht, von welchen Nichtannehmen-
den die Rede sey; ob von gegenwärtig zu Wahlen-
den, oder von vorjährigen, die nicht annahmen.

Muret erwiedert, es sey klar und nur von den

vorjährigen Wahlen hier die Rede.
Fuchs findet eine wesentliche Lücke, da von

den mangelnden Repräsentanten im großen Nach
und ihrer Wiederersetzung nichts gesagt wird: die

abgetretenen sollen erseztwerden, und wenn erglau-
den würde, der große Rath wolle dieß nicht zuge-
den, so würde er den gegenwärtigen Beschluß ver-
werfen; einsweilen trögt er auf eine Commission an.

Die Commission wird beschlossen; sie soll mor-
gen berichten und besieht aus den BB. Kubli,
Lüthi v. Langn., Meyer v. Arb., Veröl-
dingen und Devevey.

Der Beschluß über die Errichtung eines Corps
von 6000 Manu stehender TuiPpen, wird verlesen
und an eine Commission gewiesen, die morgen be-

richten soll; sie besteht aus den BB. Laflechere,
Schwaller und Münger.

Boxler verlangt, die neue Einkheilung Helve-
kiens soll ungesäumt in einem besondern Beschluß
dem großen Rath übersandt werden.

Usteri: Die Revisionskommission glaubt, dieß
wäre sehr übereilt gehandelt; der Senat hat sich

noch gar nicht entschieden, ob er Verwaltungsbe-
zirke und was für welche wolle oder nicht; bis diese

Frage beantwortet, ist die Einkheilung noch ganz
unvollständig, und der gr. Rath würde, da er sie

nicht ganz übersehen, also nicht beurtheilen kann,
auch nicht darüber eintreten.

Boxler glaubt, die Grundsätze der neuen Ein-
Heilung könnten und sollten dem gr. Rath zuge-
sandl werden.

Genhard nnterstüzt Boxlern und glaubt, eS

sey dringend über die neue Eincheilung endlich einen
Beschluß beider Räthe zu haben.

Muret: Die Frage muß erst entschieden wer-
den, ob die Bezirke Verwaltungsabtheilungen seyn
sollen oder nicht. Die CommWon wird so bald
möglich darüber berichten.

Laflechere glaubt, es sollte eine Resolution
einzig den Grundsaz enthaltend: es soll eine neue

Einkheilung Helveticas statt haben, an den großen
Rath gesandt werden.

Hoch stimmt Boxlern bei, und hält es für sehr

wichtig, daß die neue Eincheilung mit Beschleuni-
gung angenommen werde.

Usteri: Die Stimmung des Senats scheint von
der Commission die Abfassung dessen, was bisdahm
ist beschlossen worden, zu födern; diesem Verlan-
gen kann die Commission leicht entsprechen; sie wird
morgen die Abfassung vorlegen.

Barras erhalt für 10 Tage Urlaub.

Grosser Rath, 4. Sept.
Präsident: Ey sendörfer.

Kühn erhält auf Begehren für g Tag Urlaub.

Die Gemeinde Breitenbach !m Canton Soloth.
bittet, baß ihr ihr lieber und guter Pfarrer gelassen

werde. Die Abgeordneten dieser Gemeinde erhal-

ten auf Hubers Autrag die Ehre der Sitzung/
H über giebt diesem Pfarrer das beste Zeug-

niß, so wie auch dessen gutgeführten Gemeinde,
die besonders in den leztcn Unruhen sich vortrefiicy

betrug. In Rüksicht der Sache selbst, will er vom

Vollziehungsdirektorium Auskunft über die Abru-

fung dieses Pfarrers begehren. ^Cartier bestätigt dieses gute Zeugniß, und ist

überzeugt, daß das Direktorium auf einseitigen

Bericht hin, diesen und einige andere Pfarrer
entsezte; er stimmt Hubern bei, will aocr aua)

noch das Direktorium einladen, die Wiederbesstzung

dieser Pfründen aufzuschieben.
Ard folgt sowohl diesen Zeugnissen als Anna,

gen, welche einmüthig mit Dringlichkeitserilarang
angenommen werden.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal ver,

lesen, und in Berathung genommen.

An den Senat.
Auf die Bittschrift des B. Simon Eudct, Mit-

glied der Gemeindsverwaltung von ^vertm,
welcher, um Erläuterung des stten § des Gest?

vom 4ten May 1799- angesucht wird,
hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Die Ausnahme dieses § hat nur in so weü st^,

in wie weit der gemeinsame Grund und Boom
Jahrs wirklich als Heuwachs dienen soll; >

aber für solchen, der einst Heu gab, und )ez

geweidet wird.
Carrard glaubt, das Geftz selbst sey.î!-er

deutlich «ls diese Erläuterung; und daher ft'^e
über diesen Gegenstand auf das Gejez ftwl
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gründet, die Tagesordnung. Dieser Antrag wird
angenommen.

Folgendes Gutachten wird verlesen, und mit
Druglichkeitserklarung in Berathung genommen.

An den Senat.
In Erwägung, daß derjenige, welcher die an-

geschlagenen Mandate, Verordnungen und Gesetze
beschimpft, oder wohl gar abreißt, die Achtung
verlezt, welche er denselben schuldig ist;

In Erwägung daß er dadurch seine Mitbürger
hindert, sich den Inhalt der erlassenen Gesetze be-
kannt zu machen, und sie dadurch im Genusse der
ihnen zustehenden Rechten hindert.

In Erwägung, daß dieses Vergehen vergrößert
wird, wann es zu einer Zeit begangen wird, in
welcher die Aufsicht nicht in Ausübung gebracht
werden kann,

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
b e s ch l o s f e n

r. Derjenige, welcher die angeschlagenen Gesetze,
Mandate, oder irgend andere von den constituirten
Autoritäten, erlassene Verordnungen oder Prokla-
»Nationen und öffentliche Anzeigen aus Muthwillcn
abreißt, beschädigt, oder sonst schimpflich behan-
belt, soll nach Beschaffenheit der Umstände zu einer
Etnipcrrungsstrafe vernrtheilt werden, welche nicht
weniger als 14 Tag, und nicht länger als drei
Monate dauern soll.

2. Diese Strafe wird verdoppelt, wenn dieses
Verbrechen zur Nachtzeit geschähe.

3. Gegenwärtiges Gesez soll gedrukt, öffentlich
bekannt gemacht, und wo es nöthig ist, angeschla-
gen werden.

Secretan wünscht, daß das alte Wort Man-
bat nicht mehr gebraucht werde, und fodert Ver-
besserung der Abfassung.

Escher findet die Abfassung der Erwägungs-
gründe unzwekmäßig und zu weitläufig; er fodert
Verbesserung derselben, so wie auch des Gesetzes-
Vorschlags selbst, indem er z. B. nicht nur dieje-
"'gen strafen will, welche aus Muthwillcn Gesetze
àeissen, sondern eher diejenigen, die dieses aus
^osheit thun; man weift das Gutachten zur Ver-
besserung an die Commission znrük.

Anderwerth glaubt, das Gutachten sey zwek-
su?ß>g, und auf diese Art am verständlichsten:
wurde man anderer Meinung seyn, so bittet er,

Secretan und Eschcrn beauftrage, phi-
"wphlschere Erwagungsgründe abzufassen.

6>zl stimmt dem Gutachten bei, und wundert
off? sich Escher diesem Geftz wiederfttzen

l°n- b°>-

" )'
î Secretan beharret auf feiner Einwendung,

findet aber die Erwägungsgründe zwekmäßig;
übrigens verbittet er sich, mit dieser Abfassung«?-
Verbesserung beladen zu werden.

Escher beharret auf seinen Einwendungen gc-
gen die Abfassung, und behält sich vor, Fizis
Bemerkungen zu beantworten. Wenn ihn derselbe
verstanden haben wird.

Das Gutachten wird mit Wegstreichung des
Worts Mandat, und mit Einschreibung des von
Eschern vorgeschlagenen Ausdruks " Bosheit,- ans
genommen.

Folgendes Gutachten Carrards über die vom
Senat vorgeschlagne Abänderung der §§ 34 u. 74.
der Constitution wird zum zweitenmal verlesen, und
einmüthig angenommen.

Indem der Senat von dem Rechte, so ihm der
11. Titel des Constitutionsaktes beileget, Gebrauch
macht, schlägt er ihnen die Aufhebung der Art. 24.
und 74. der Constitution vor:

Ihre Commission ist für die Annahme gestimmt,
und zwar aus folgenden Gründen:

1. Wenn man die 2 Art., wovon hier die Rede
ist, nach den Folgen, die sie hervorbringen müssen,
erwäget, so erschrikt man vor dem Gedanken, daß
der Geist, welcher die Wahlcörper beseelen soll,
das ist: ihre Vaterlandsliebe und Beurtheilungs-
kraft grösientheils voir dem ungefähr abhängen
werden.

Ihrer Commission konnte nicht entgeben, daß
der Zwek der Constitution gewesen ist, durch die

Darzwischenkunft des Looses die Kabale und Ränke
zu verdrängen; allein, wer wagt es zu sagen, daß
das Loos niemal jenen ehrgeizigen Menschen die
man entfernen muß, günstig seyn werde? Und wer
steht nicht ein, daß m einer zahlreichen Versamm-
lung die Kabale ein viel schwereres Spiel hat, als
in einem Corps, das ans wenigen Personen be-
steht, »vo sie weniger Stimmen zu gewinnen hat.

2. In einer repräsentativen Repuplik ist das
schönste Recht des Volks jenes, seine Obrigkeiten
zu wählen. Nach unsrer Constitution ist die Aus-
übung dieses Rechtes die einzige Handlung, wo-
durch das helvetische Volk seine Souverainic t be-
zeiget.

Inzwischen ist die gerade Folge der Art. 34.
und 74. diesen schönen Vorzug für die Hälfte des
helvetischen Volks kraftlos zn machen. -- Ihre
Commission findet keinen Anstand zu erklären, daß
sie die Art. 34. und 74. der Constitution als schnür-
gerade dein republikanischen System, der Souve-
ränität des Volks, entgegengesezt ansieht. Ihre
Commission rathet zur Annahme des Beschlusses
des Senats vom 13. Iul. 1799.

Folgendes Gutachten Eschers chber die vom
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>— der Constirntio r v'rd zum zweitenmal verlesen.
Eure Constitutiaus-Abänderungs-Commission hat

mit besonderer Sorgfalt die vom Senat »orqeschla-
geue Abänderung, daß die Exdirektoren nicht von
Rechtswegen Mitglieder des Senats seyn sollen/
in Erwägung gezogen.

Einerseits wurde der Vortheil betrachtet/ der
dadurch fur die Republik entsteht/ wenn Manner
von so ausgezeichneten Eigenschaften und Talenten,
wie die Exdirektoren immer seyn sollten, in dem
Dienst der Republik an einer so wichtigen Stelle er-
halten werden könnten, wie die emes Senators ist;
und die Frage: Soll denn ein solcher Mann, der
in seiner verlaßnen Direktorstelle die gründlichste
Kenntniß der Staatsverwaltung erhalten hat, soll
«in solcher, der am geschiktesten ist, allgemeine Ue-
der ficht der Staatsbedürfnisse und der S taatsmittel
in eine Versammlung hineinzubringen, in der immer
mehr und minder nur Lokalkenntnisse der Bedürft
uisse der Republik sich finden werden; soll der, der
an der höchsten Stelle im Staat mit patriotischer
Uneigennüzigkeit und der angestrengtesten Thätigkeit
dem Staat diente, nun auf einmal den Staatsge-
schäften entzogen und dem Privatstand zurückgegeben
werden, wodurch vielleicht die seltensten Eigenschaft
ten und Kenntnisse vergraben und für die Republik
unnüz gemacht werden? — Diese Frage wurde mit
sirenger Gewissenhaftigkeit von Eurer Commission
untersucht. ft ^

Allein so sehr wir auch fühlten, wie sehr unser
Staat im Fall ist, keine ausgezeichneten Staats-
Männer nnbeuuzt zu lassen, und so sehr wir auch
den Werth schätzen, den die Erfahrung den übrigen
Eigenschaften des Staatsmannes geben kann, so H

sehr auch fühlten wir anderseits doch wieder, daß
der § der Constitution, der den Exdirektoren von
Rechtswegen auf immer Siz im Senat giebt, den
Grundsätzen der Constitution selbst widerspricht und
sich auch psychologisch bestreiken läßt.

Schon der lezte Erwagungsgrund der Botschaft
des Senats allein genügt, um jenen § der Consti-
tulion aufheben zu macheu, daß nemlich keine vom
Volk nicht gewählte Person als Stellvertreter des
Volks auftreten, ober die damit verbnndnen Ver-
rich tung en ausüben kann.

Mit die fein aus der Constitution selbst herge-
holten Grund zur Verwerfung des berührten S der-
seiden, verbindet sich ganz unmittelbar auch der,
daß in der ganzen Republik keine Stelle ausser den
Geschäftsträgern der vollziehenden Gewalt vorhan-
den ist, welche sich nicht nach einem bestimmten
Zeitpunkt endige, um den Beamten dès Volks im-
verkennbar zu erkennen zu geben, daß sie nur zum
Dienst des Volks beauftragt sind, daß sie aber

immer noch Bürger bleiben, nnd wieder in den

bürgerlichen Stand zurücktreten sollen. Die Ersah-
rung aller bisherigen Staatsgesellschaften beweist
uns, daß ohne diese Veränderlichkeit der Staats-
bedienungen, der Staatsbeamte sich bald nicht
mehr als Staatsdienst, sondern als rechtlicher Ei-
genthümer seiner Stelle, und also seine Mitbürger
als seine Untergebne, und bald als seine rechtlichen
Unterthanen ansieht. Ungemein zwekmäßig ist also

der Grundsaz, daß kein unmittelbarer Staatsbcam-
ter seine Stelle lebenslänglich besitzen soll: dadurch
besonders wird die Freiheit der Staatsbürger ge-
schüzt. Warum aber sollte gerade der mächtigste

Staatsdiener, der dessen WMühr, der einzelne

Staatsbürger sowohl, als auch die ganze Staats-
Gesellschaft am meisten ausgesezt ist, nie mehr m
den Privatstand zurücktreten, und sich als lebens-

längliche Staatsperson und die Bürger als seinem

Willen immer untergeben ansehen dürfen — Wahr-
lieh ein solcher Widerspruch mit den Grundsätzen

unsrer Verfassung konnte nicht anders, als vermit-
telssNebenabsichren von ihrem Verfasser in dieselbe

einschleichen. Mit diesen, aus den Grundsätzen

unsrer Verfassung selbst hergeholten Gründen für
Annahme der vom Senat vorgeschlagenen Abände-

rung in der Constitution, vereinigen sich auch noch

einige blos psychologische Gründe.
Auch selbst die Besorgung von Staatsgeschaft

ten artet, wenn sie immer ununterbrochen fiu'tge-

ftzt wird, nach und nach in blosse Uebung und Ge-

wohnheitsarbeit aus, auch ein lebhafter Geist kann

dabei allmählig eingeschläfert werden, und es em-

steht aus der Erfahrung nach und nach ein glfiw-
sonniger, langsamer Gang, der auf die Dedup-
nisse älterer Zeit und die Kenntniß früherer
Hältnisse gegründet ist, der sich aber nicht m.yr

auf abgeänderte Bedürfnisse anpaßt, die

Verhältnisse mißkennt, und in einem Wort nut cem

Geist der Zeit und der Nation nicht Schritt Hai -

Kann aber der Staatsmann nach mehreren cka-ss"
der angestrengtesten Arbeit wieder in den psivu /

stand zurückkehren, dann wirb sein Geist vorurk)u s>

los den Staat und dessen Verhältnisse als blcchw

Mitglied desselben betrachten nnd bemthenen, »

wird mit heiterem und ruhigem Blick die emgeleg ^
Heiken der Stacttsgeftllschaft mit der Art der ^

waltung derselben vergleichen, und sich, wann

nach einigen Jahren Ruhe, wieder bloßer

geworden ist, in dieser Zwischenzeit Ssww fawft
gemacht haben, aufs neue die Staatvgcscha,tt «

besorgen, wann ihn das Zutrauen des Vol.s w,.

der dazu aufruft, als wenn er ununterbrochen, est)

neue Beobachtungen und neue Ideen samme.u z

können, immer an seiner Stelle geoiicben >va.»-

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Beschluß von Eschers Commissisnalbericht.

Endlich ziehe man auch noch in Erwägung, daß
der wahre Staatsmann in der Zeit feülles Amtes
Anstrengungen seiner Kräfte, »nv Aufopferungen
macht, die die Staatsgescllschaft ihm nicht hin-
länglich zu vergüten im Stand ist, und die sie auch
nicht das Recht haben kann, ununterbrochen von
ihn! zu fodem, also gönne man dem würdigen
Diener des Staats seine Ruhe wieder, und wende
seinen Biir von solchen ab, die sich nur in Staats--
Ämtern fett zu machen gedenken, und denen die
Besoldung eine süße Unterhaltung verschaft, die
sie nicht verdienen und darum auch die ummttrbrö-
o?ene Dauer derselben wünschen: auf diese hat der
Staat nicht zu achten, und jenen hingegen ist die
Gesellschaft Ruhe schuldig nach ihren Aufopferungen,
b.e ihnen nur der Dank des Vaterlandes, nicht
aber ihre Besoldung bezahlt hat.

Diese Erwägungen sind es hauptsächlich, welche
Eure Commission bewogen, Euch emmüthig bin-
nähme der vorgeschlagenen Abänderung in der Con-
stilulion anzurachen, vermöge der die Exdirektören
Nicht mehr von Rechtswegen Senatoren seyn sollen.

Vellegrini glaubt, die jetzigen Direktoren
sewu^mter der Bedingung erwählt worden, nach-
her Senatoren zu seyn, also ohne Ungerechtigkeit
^nne dieses Gutachten nicht angenommen werden,
kr wünscht, daß für die jetzigen Direktoren vom
Senat eine Ausnahme vorgeschlagen, und also die--

Abschluß verworfen werde.
Kühn stimmt zum Gutachten, weil es hier

K.. tziu Gesetze, sondern um die Constitution zu
«yun ist, und diese nicht abändern wollen ohne ge--
sensettige Zustimmung zwischen Volk und Regie-M, würde uns wieder in die Aristokratie zurük-

vn«
welche dem Volk anch nicht zugeben will,

«5 ^ ' aus seine Grundverfassung zu ändern. Die
5s der Constitution, welche durch diesen Beschluß

sches TagSlatt.
irischen Republikaners)

lsteri, Mitgl. der geschg. Räthe.

Bern, 12. Sept. 1799. (26. Fruktid. VN.)

abgeändert werben, zeigen wohl den Zwek des Ver-s
fassers, oder wie das Sprüchwort sagt :- „hier be/
fenders zeigen sich die Hörner des Ochs." In
Ràksicht der Erwägvngsgrünöe des Senatsbeschlnft
fts bin ick noch nicht ganz mit ihm einig, denn es
ist noch eine Frage, die ebenfalls durch die Consti-
tukion entschieden werden m ch, ob die Exdirektoren
in den Formen, die die Constitution für Bemühn-
lung der Direktoren vorschreibt, oder aber nach den
gewohnten Formen sollen gerichtet werden.

Der Beschluß des Senats wird dem Gutachten
zufolge angenommen.

Gcblumps, im Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lickkeit erklärt, und welches Wveift in Berathung
genommen wird.

An den Senat.
In Fortsetzung der- Berathung über die Wie-

derernenruiig der konstitturten Behörden der Repu-
biik. In Erwägung, daß diejenigen Glieder des
Senats, welche dieses Jahr austreten werden, vor-
läufig bekannt seyn müssen, bevor der Austritt
wirklich erfolgt; und bevor die Wiederbesetzung
derselben vor sich gehen kann;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1) Die Mitglieder des Senats werden auf den

?2. Sept. kanwnsweise das Loos ziehen.
2) Das Gesez wird die Formen dieser Loszie-

hung bestimmen.
3) Der Austritt selbst geschieht den 22sten

September.
4) Der Senat wird sogleich nach der Loszie-

hung Verzeichnis; der austretenden Glieder, so
wie derjenigen, deren Stellen wirklich sonst'erleb«
get sind, namentlich dem großen Rath und dem
Vollziehuugsdirectorium einsenden.

Z) Die Urversammiungen sollen den 74. Sept.
gehalten werden.

6) Die Abhaltung der Wahlversammlung aber
ist auf den 22. Sept. ftsigesezt.
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7) Für diejenigen Kantons, die im Fall sind

wegen höherer Gewalt, ihre Uc- uns Wahloee-
sammlungen arf obige Zeit nicht halten zu können,
wird ein spateres Gesez »lese Tage bestimmen.

§. i. Escher würde gern diesem § beistimmen,
wenn er in allcr seinen Beziehungen ausführbar
Ware; allein aller Einwendungen ungeachtet ist vor
einiger Zeit beschlossen worden, daß alle Berwal-
tungskaillmern, Kantonsgerichie und Distriktsge-
richte an dem gleichen Tag dieses Loos ziehen so!-

len, an den, es der Senat zieht; nun ist es aber

unmöglich, vor dem I2ten dieses noch überall die-
ses Geftz bekannt zu machen, und alte erforderliche
Vorbereitung zu treffen, daher trage ich darauf an,
daß diese Looszlehung erst den idtew dieses Mo-
nacs statt habe.

Schlumps glaubt, es sei noch möglich, diesen

Austrittspunkt in der Republik bekannt zu wachen,
und will also die Sache nicht langer verzögern als
es nöthig ist. Er beharret also auf dem Gut-
achten.

AnVerwerth stimmt Eschern bei, weil zu ft:-
nen Gründen sich noch derjenige fugt, daß die Se-
natoren 8 Tage vor dem Austritt von demftibe»
berichtet werde» müssen.

Io mi ni ist Schiumpfs Meinung.
Herzog v. Eff. u. Car ra r d stimmen Eschern

bei, dessen Antrag angenommen wird.
§. 2. Iomini will diese Bestimmung dem

Senat selbst überlassen.
Anderwerth und Secretan unterstützen

den §, welcher angenommen wird.
Die folgenden werden ohne Einwendung an-

genommen.
Legier erhält für z Wochen Urlaub.
Der Präsident des Direktoriums theilt dem Prä-

sident des großen Rachs die Nachricht mit, daß
Glaris von den Franken eingenommen, und diese
nun das ganze linke Ufer der Linth im Besiz haben.

Man klatscht.
Secretan, im Name» einer Commission legt ß

«in Gutachten vor über die Wiederbefttzung des -

Senats, welches nach langer Berathung s ob das-
selbe mit Dringlichkeit behandek werden soll oder
nicht, bis morgen auf den Eanzleitisch gelegt wird.

Christian H usfi von Wangen, Distrikt Ol-
ten, unehelicher Sohn, wünscht, laut dem Testa-
ment seines ohne Leibeserbcn abgestorbenen Vaters,
denselben erben zu können.

Kuh«: Dieser Gegenstand muß nach den
über diesen Fall noch bestehenden alten Geftüen
gerichtet werden, und also müssen wir hierauf be-
gründet zur Tagesordnung gehen.

Koch: Laut dem Geftz über die unehelichen
Kinder können diee durch Testamente erbe», in so-

weit nehmlich diese den noch bestehenden Sefttzei»
gemäß sind: also stimmt er Kühn. bei.

Secretan folgt, weil laut den, Geftz ein
Vater seinem unehelichen Kinde so viel testament-
lich hinterlassen kan», als er eurem ander» Bürger
testamentiich verordnen könnte. Man geht auf die

Richt.clichkeit der Sache begründet zur Tages,
vrdnung.

^
Ulrich Herzog, von Witanzen, im Kanton

Zürich, wünscht ohne Verkündung eine Bürgerin
zu heurathen, die blödsinnig, aber von ihm schwas-
gcr ist.

^ Sekretan sieht keine Schwierigkeit, weil die

Blödsinnigkeit nur den Liebhaber angeht, und jezr

im Kanton Zürich diese Verkündung nicht Start
haben kann.

Koch fodert eine Untersuchungscommiffion.
Kühn fodert Tagesordnung, Mil uns dieses

Geschäft nicht angeht.
Secretan deyacret, und wird von Huöern

und Zimmer ma »n unterstüzt.
Carrard fodert Verweisung dieses Gegensinn-

des an das DiMrcrium. Dieser iezte Antrag wird

angenommen.
Br. Kreis, von Aröon, wünscht sich verheil-

rathen zu rönnen, ungeachtet er keinen Leriun-
dungoschein erhalten kann. Die Beschrift w rd,
wie eine ähnliche des Br. Fr. Burlaro roa
Jurzach dem Direktoriums zugewiesen.

Einige Bürger vor» Wwtliebach, i« ^M-nr
Wangen, fodern Aufhebung des Hui - und âî»
rechts. Die Bittschrift wird der h-erüber mererge-

sezrcn Commission zugewiesen, mir Auftrag, m S

Tagen ein Gutachten vorzulegen. ^I. I. Feldmaun.,. m Epting,'im
wünscht von der HzudänStrungssteuer bcfre.l

werden. Man geht zur Lagesoednung.
Der DistriktSgerichrsschreiber von La -oa.>.

klagt, baß die Gerichte,chreider nicht ^omrac»,
die Handänderung.verursache!?, ausftrligen könne,

und ft-d-ert Bcscàngsbestimnîung.
Kühn begreift nicht, warum das Direktorin«

diese Ausfertigung den Distnttsschreibern mi>>'

sagte, und fovcrc Verweisung an oie lazon vs
über luedcrgeftzte Commission. Dieser Antrag wi

angenommen.
Br.N inet, von Crassier, im Distrikt Neu»-

klagt über Vcroorcheilung bei der Genmndsg

benutzung.
Kühn fodert Tagesordnung, west ow, ^ -

richterlich ist.
^

Bourg eois glaubt, es ft- "w Tbe-lung

Gemeindguts selbst zu thun, und sodat emc

tersuchungecotnmiü-cn.
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Herzog v. Ess. und Herzog v. M. stimmen
Kühn bei, dessen Antrag angenommen wird.

Die Mumjipalität von Lautern, Distrikt Willi-
sau, klagt, daß der Agent selbst die Schuldeutrieb-
geböthe besorgen will.

.Kühn: Dieß ist eine Klage wider einen Beam-
ten der Vollziehung, also weise man diese Bitt-
schrift dein Direktorium zu.

Hecht glaubt, das Gese; über diesen Gegen-
stand, besonders des Zy. § der Munizipalgeseyes
habe Mißverstand veranlasset, und diese müssen
gehoben werden. Er fodert also Verweisung an
eine Commission.

Kühn beharret. — Secretan will die Sache
vertagen, bis die Commission über den Nechrstrieb
ehestens ihr Gutachten vorgelegt habeil wird.

Herzog v. M. fodert, auf das Gesez ge-
gründet, die Tagesordnung.

Koch stimmt Kühn bei, will aber das Dirck-
torlum auftodem, die Mumzipalstät bei ihrem
Recht zu schützen. Dieser lezte Antrag wird ange-
nommer,.

Senat, 4. Sept.
Präsident: Schneider.

Kubli, im Namen einer Commission, legt
fügenden Bericht vor:

Eure Commission hat den
Beschluß des großen Raths vom 2. dieß, welcherà abzuhaltenden Wahlvcr-

,v.ì. H'Lr ^.vuylmanncr ncv zu
n.t)n:ei!, und ihre Wahlen anzuheben, fonzuseueu
und ;u vollenden haben, als wodurch allen will-nihrlw.uen Handlungen bestens vorgebogen wird

"''«n auch, daß dieser Beschluß viel
vierstufiges enthaltet, und mithin kürzer bätte ab-
Scsaßt werden können, zumalea ohne die Beschreib
bungen dreser allzu genauen Pünkelichleit, auchttwas mehr dem gesunden Menschenverstand der

zugetraut werden darf, weiche von
Weiche gethan hätten; z. B. im § 20s-ìàl es, icoe dieser Wahlen werde einzeln vorae-

^ 5 21 der Präsident zeigt der
an, was sie zu erwählen habe,

d?r Ln.T"e Ueberfiüsstgkciten mehr. Auch hätte

,eà. x « ^ eben «0 anständig als rarhsam
x'I ,s ^ ^ Beschluß im § 45 sagt,

sÂdwrnì°n!.^""rìu"Zen ihre Wahlmänner ent-
nmna m-ru man auch die Kestim-
küglick ,îl^"^ gut:g Urversaminiung
Bestimm n x

können, ^»dessen hat solche
kt-n^f?S ^ann noch denjenigen Nutzen, daß- «Zaplmann mehr als die in, K 50 bestimmten

vier Franken für den Tag fodern darf, und wen:-
ger anzunehmen, nicht verbottcn ist. Leztlich hat
man besonders den 42. § des Beschlusses erwo-
gen, und die einen Mitglieder der Commission
fanden, daß solcher § auch füglich auf eben die-
jenizen erledigten Platze der gcsezgebcnben Räthe,
sowohl des grossen Raths als des Senats, zur
Wiederbesetz-mg derselben statt haben sollte, deren
Piatze» entweder durch Ni-chtannahme, oder durch
Tod, oder durch anderweitige Beförderung, oder
endlich Entfernung erledig seyn; indem zwi-
schm dem Austritt der Gesezaeder, und dem sonsti-
gen Abgang dieser Glieder ein Unterscheid zu ma-
chen sey. Hingegen and re Mitglieder der Com-
mission halten dafür, daß bis zur constitutions-
massigen Erneuerung der Gcsezgeber auch mit Er-
g'U'ung der durch oberwähnte Falle ermangeln-
den Repräsentanten eingehalten werden sollte. Ucbri-
gens kennen diese Betrachtungen die Commission
dennoch nicht verhindern, zur Annahme dieser Re-
solution einstimmig anzurarhen, indem ein folgen-
der Beschluß des grossen Raths, welcher auch
hierüber die Initiative hat, wann derselbe deßwegen
einen Unterschied zu machen nöthig findet, dieses
thun kann.

Gen hard: Ob ich gleich weiß, daß dies;
Resolution angenommen wird, habe ich doch das
Wort genommen.

Seht, BB. Repräsentanten, wie man uns
hintergeht! Ich rufe nun den B. Pfyffer zum
Wort, er soll seine vor zwei Tagen gemachte Be-
haupmng und Auslegung über die Resolution, die
den Eintritt der Senaroren bestimmte, hier recht?
fertigen, wenn er es kann. Da sagte er, diesel-
bige Resolution sage, daß die Wahlversammiun-
gen alle, und nach Proportion der Bevölkerung
zu wählen haben; es sey also niemand von der Wahl
ausgeschlossen, ganz Helvctlen könne wählen. Da-
durch stimmte er, und vielleicht andere durch ihn,
zur Annahme. Vergeblich sagte man, daß dickes

k unausführbar sey; und vergeblich sagte man, daß
wenn man auch den Namen Kanton ausgt-
lassen, man dvch Kanton unker Wahlversammlung
vergehen müsse, folglich es die gleiche Resolution sey,
die vor sechs Monaten nach einem Gesez des Reg-
lements nicht könne neu vorgelegt werden, weil sie
schon zum zweitenmal verworfen wurde.

Was sagt nun der gü. Artikel der aegenwärki-
gen Resolution? »Das Gesez wird bestin.men,
welche Kantone dieses Jahr dcr Volkszahl nach
Senatoren, und wie viele derselben zu wählen ha-
den." Nehmt Ihr diesen Beschluß an, tto nehmt
Ihr den gleichen, den Ihr verwerfen habt, so,
wie er abgefaßt war, als er verworfen wurde, an;
t^hr nehmt einen Beschluß, dcr die kleinen Kantone
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»en dem Souverám'tátsrecht, den Senat erneuern
ju helfen, ausschließt. Dieses ist also wider alle
Grundsetze, wider die Souveränität, wider das
repräsentative System, wider die Constitution, ja
wider alle Gerechtigkeit!

Wenn sie bei Annahme der Constitution mehs
rere Repräsentanten wählten, als grosse Kantone,
der Voikszahl nach gerechnet, so hat dieses, wie
schon bcm.rkt wurde, das ganze Volk eingestans
den; sie habe» also nicht damals auf das Recht,
den Senat zurzeit erneuern helfen zu wollen,
dadurch Verzicht gethan. Sie haben das Recht zu
Wahlen, auch alsdann noch, wenn diese stchsoius
tion constitukwliswidrig angenommen werden sollte;
denn wider die Constitu'ion kann keiuGesez gelten.

Wir fuhren das Volk selbst zum Mißvergnüs
gen; selbst Aristokraten könnten zum liutcrgang
der Republik nichts mehreres beitragen, als wir
beitragen. — Wir verletzen die Constitution, und
drohen andern mit dem Tode, dieselbe zu halten.
Wir sagen, das Souveranitätsrecht ruhet auf dem
ganzen Volk, und wir schliesset, ein Theil davon
aus. Wir behaupten, das Repräsentative ruhe
auf allen Bürgern, und ein Drittheil erklären wir
dessen verlurstig.

Bei Annahme der Constitution hat nicht der
Kauten Cchafhauscn für Schassansei,, soudera sur
gau; Helvetic» Repräsentanten gewählt, und dieses
haben alle Urversammlungen eingestanden; sie has
den das Erneucruugsrecht weht dadurch verlieren
können.

Alle Gesetze, die während einer solchen Geftzs
getuiig geinacht werden, sind illegal, ungültig;
sie sind nicht der Auedruck des Willens- des Sous
veräns. Eine solche Repräsentation selbst ist ein
Verbrechen gegen die frei anozm benden Souverän!-
ratsrechte des sc-mrlichen Voiles, und wider die
Constitution.

Aber was will ich Grunde von Gerechtigkeit
aufstellen? sie scheinen mir nichts zu nullen, und
alles nur eine neue Probe der Wüikühr zu sepn.
Ich verwerfe den Beschluß, und sollte ich. auch
der einzige seyn.

Mau ruft : zur Ordnn-g
Pfyffer erklärt, er habe vor einigen Tagen

einzig gesagt, in der damals zu berathenden Res
solution sey blos der reine Grundsatz der Ersetzung
des aus tretenden Vicrcheils des Senats nach der
Bevölkerung einhalten — und von keiner Ars-
schliessung der Kantone die Reee; hierüber werde
man in der Folge erst bei künftigen Resolutionen
sprechen können.

Zäs.lin hält solche Protestationen gegen ords
nungsmassig von der Mehret des Senats sancs

tionirte Gesetze für sehr unschikiich. Er stimmt M
Annahme des Beschlusses.

Devevey glaubt, man sol! sich jezt einzig an

den vorliegenden Beschluß halten: es ist eine nas

türliche Folge des schon angenommnen Beschluß,
was dees.lbe von der Wiederbesetzuug des SeumS
sagt. Alles übrige findet er. in der Ordnung, und

stimmt zur Annahme. Daß über die Entscheidung
der Wal) Männer eine allgemeine Bestimmung ges

macht werden, halt er f"r sehr zweckmässig.

Fuchs wiedcrhok, daß nach keiner Meinung
die man.elnden Glieder des grossen Raths duc s

die Wahlversammlungen wieder erftzt werden selb

ten; in Hoffnung eines nachfolgenden Beschlusses

hierüber / nimmt er den gegenwärtige,» an.
Mit tel holz er glaub:, der 4 c. und ng. Att.

der Constitution erlaub n nicht, daß die man/us
den Glieder des grossen Raths dieß Jahr ersczt

werden; es soll das nur alle 2 Jahre geichehea—
und dieß ist ein neuer Beweis/''wie fehlerhaft die

Entwicklung der repräsentativen Grundsatze in uns

free Verfassung ist. ^

daß s 8 Glieder jedes Kantons im grossen Räch

sitzen.
Crauer: Die Constitution ist offenbar au>.)

hier mit sich selbst im Widerspruch : wem, uia/m
solchen Fällen das thun soil, was das repr.g-'m >

live System erfodert, so muß man die mancê -

den Glieder des g,offen Raths dieses Jahr erss«.eo

lassen. DSU hat aber der grosse Rat.) dss êH
tioe, die er därch einen nachfolgenden BUccMi
ausüben kann; er nimmt den gegenwärtigen au.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Luzern, i°. Sept. Man bemerkt sc-t

gestern aus der ganzen Linie des rechten g. gc>>

außerordentliche - Bewegungen, «nd d-c wen-M
Tw xpen, die wir noch hier hatten, eà ccn Heu--

fmk) Befehl in aller Eile nach- Raxperssuwvl Y

zu begeben; sie sind bereits fort. -Das

Hospital wird geleert, d?e Verwundeten c.l.c we

den auf Wagen fortgeführt
Gr 0 ßer R ath, 11. S ept. Beschluß, er, st.,

len die austreteilden Senatoren der vom »e/.,
besessen Kantone, die neue Glieder in den G"--'

zu senden haben, im Senate bleiben, b.î. ye w.e

erftzt worden. ^ ^
Senat, ir. Sept. Beschl'.m der

über den z. Abschn. der Constitution, von den-1

vettschen Bürgerrecht.
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